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I. Gesetze und Verordnungen

a) Ev.-Lutb. Kirche in Oldenburg

Nr.29 

Haushaltsgesetz 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg für das Haushaltsjahr 2017 

Die 48. Synode der Ev .-Luth. Kirche in Oldenburg beschließt gemäß 
Artikel 90 Abs. l der Kirchenordnung das nachfolgende Haushalts
gesetz: 

§1

Feststellung des Haushaltsplanes 

Der Haushaltsplan der Ev .-Luth. Kirche in Oldenburg wird för das 
Haushaltsjahr 2017 in den ordentlichen Erträgen auf 85.635.318,00 
Euro und in den ordentlichen Aufwendungen auf 90.623.425,66 
Euro festgestellt. 

Die Finanzerträge 2017 werden auf3.658.300,00 Euro und der Fi
nanzaufwand auf 401.000,00 Euro festgestellt. Der Substanzerhal
tungsrücklage werden 197.235 00 Euro zugeführt bei gleichzeiliger 
Rücklagenentnahme in Höhe von 1.928.042,66 Euro. 
Damit ergibt sieb für das Haushaltsjahr 2017 ein ausgeglichener 
Haushaltsplan. 

Die Finanzierung der Investitionen soll aus dem Jahresergebnis aus 
ordentlicher Tätigkeit sichergestellt werden. 
Der Oberklrchenrat wird ermächtigt, die Investitionen im Haus
haltsjahr 2017 zu tätigen, soweit der Haushaltsplan keine Beschrän
kungen vorsieht: 

§2

Haushaltsaufkommen 

(l) Mehrerträge aus dem Aufkommen an Landeskirchensteuern sind
zunächst mit Mindererträgen im Haushaltsplan, Mindererträge aus
dem Aufkommen an Landeskirchensteuern mit Mehrerträgen im
Haushaltsplan auszugleichen.
Danach verbleibende Mehrerträge sind, soweit sie nicht für über-
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und außerplanmäßige Aufwendungen im Falle eines unvorhergese
henen und unabweisbaren Bedarfs (§ 30 KonfHODoppik) 
benötigt werden , zur Verminderung der Entnahme aus den Rückla
gen zu verwenden. 
(2) Nach Absatz I nicht benötigte Mehrerträge und Haushaltser
sparnisse, d .ie nicht gemäß § 1 6  KonfHO-Doppik  in das nächste
Haushaltsjahr übertragen werden, können mit Zust immung des Ge
meinsamen K.irchenausschusses nach vorheriger Beratuog im Fi
nanzausschuss einer Rücklage zugeführt werden .
(3 ) Zum Ausgleich eines beim Haushaltsabschluss entstehenden
Fehlbetrages können mit Zust immung des Gemeinsamen K i rchen
ausschusses nach vorheriger Beratung im Finanzausschuss bis zu
500 .000 € aus der Ausgleichsrücklage en tnommen werden .

§ 3

Über- und außerplanmäßige HaushaJtsmittel 
( 1 )  Die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Haus
haltsmitteln bis zu 50 .000 ,00 Euro je Sachkonto je Tei lergebnis
haushal t kann vom Oberkirchenrat unter Heranziehung der Haus
hal tsverstärkungsmittel (Tei lergebnishaushaJt 9000000, Sachkonto 
769 1 00) abgedeckt werden. H ierüber i st der Synode bei der folgen
den Tagung Kenntnis zu geben. 
(2) In den übrigen Fällen einer über- und außerplanmäßigen Inan
spruchnahme von Haushaltsmitteln ist die Einwi l l igung des Ge
meinsamen Kirchenausschusses nach vorheriger Beratung im Fi
nanz- und Personalausschuss erforderl ich . Die Einwi l ligung soll nur
im Fal le eines unvorhergesehenen und unabwei ·baren Bedarfs er
tei lt  werden.
(3) Über- und außerplanmäß ige Aufwendungen dürfen nur veran
lasst werden wenn über die Deckung entschieden i 1. 

§ 4
Sperrvermerke 

Aufwendungen und die mit Investitionen und deren Finanzierung 
verbundenen Haushaltsmittel , die aus besonderen Gründen zunächst 
noch n icht realisiert werden ollen oder im Einzelfall einer besonde
ren Zustimmung bedürfen , sind im Haushaltsplan mit einem Sperr
vermerk zu versehen. 

§ 5
Kassenkredite 

Der Oberkirchenrat wird ermächtigt , im Beda1fsfall Kredite zur Auf
rechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassen
kredi te) gemäß § 19 Abs . l Ziffer 3 KonfHO-Doppik bis zur Höhe 
von 500.000,00 Euro aufzunehmen . 
Soweit d iese Kassenkredi te zurückgezahlt sind , kann d ie Ermächti
gung wiederholt in Anspruch genommen werden . 

§ 6

Bürgschaften 
Der Oberk i rchenrat wird ermächtigt, mit Zustimmung des Gemei n
. amen Kirchenausschusses Bürgschaften zu Lasten der Ev .-Luth . 
K irche in Oldenburg bis zur Höhe einer Gesamtverpflichtung von 
3 .000.000,00 Euro zu übernehmen. 

§ 7
V erpflicb tu ngsermäcbtigu:ngen 

Der Oberkirchemat wird erächtigt , mit Zustimmung des Gemein
samen Kirchenausschusses Verpflichtungen zu Lasten der Ev.-Luth . 
in Oldenburg in folgender Höhe einzugehen: 

Teilergebnishnushalt Zweck 20 17  
82 10000 Sonstige Baumaßnahmen 100.000.00 
Gebäude landeskirchl. Gebäude 
9000000 AIJo. 
Finanzwir1schafl 

Zuweisungen Ökofonds 100 .000.00 

9000000 Allt. Bauzuschüsse 250 .000.00 
Finunzwirtsc uft Kirchengemeinden
9000000 A l lf. Zuweisungen K l imaschutz 1 00 .000.00 
Finanzwirtsc rnft 

§ 8

Haushal tsvermerke 
( ] )  Übertragbarkeit 

20 18  20 !9  
1 00.000.00 100.000.00 

100,000.00 100.000.00 

250 .000.00 250.000.00 

1 00 .000.00 1 00 .000 .00 

Haushaltsmittel für Investitionen und aus zweckgebundenen Erträ
gen sind übertragbar . Andere Hau hal tsmitel , die übertragbar sind , 

sind im Haushaltsplan mit dem Vermerk „Übertragbarkeit" gekenn
zeiclmet .  
Soweit in diesen Teilergebnishaushalten/Kostenstel.len beim Jahres
abschluss Haushaltsmittel n icht verausgabt sind , dürfen diese in das 
nächste Haushaltsjahr. übertragen werden,  sowei t d ie n icht ver
brauchten Mi ttel im kommenden Haushaltsjahr benötigt werden . 

(2) Deckungsfähigkeit
Kostenstellen eines Tei lergebnishaushal tes s ind grundsätzl ich ge
genseit ig deckungsfähig . Hierbei ist jedoch zu beachten dass Auf
wendungen jewei ls  für Persona l - ,  Sach- oder Gebäude/Baukosten
auch nur zur Deckung jeweils entsprechender Aufwendungen ver
wendet werden dürfen.
Darüber h i naus sind die Aufwendungen fr Personal a l ler Kosten
stellen im Gesamtergebn ishaushalt gegenseitig deckungsfähig .
Mehrerträge einer Kostenstelle dürfen für Mehraufwendungen der
gleichen Kostenstelle verwendet werden .

§ 9

Rücklagen und RückstelJungen 
( l )  Entsprechend des Abschni tts 6 der KonfHO-Doppik werden
folgende Pflichtrücklagen gefllhrt:

1 . . Betriebsmittelrücklage
2. Allgemeine Ausgleichsrücklage
3 .  Substanzerhahungsrücklage
4. Bürgschaftss icherungsrücklage.

Nicht geplante Entnahmen dürfen den Betrag von 250 .000,- Euro 
nicht  überschreiten . Es ge l ten die Verfahrensrege lungen gemäß § 3 .  

(2) Die Bewirtschaftung von Rückste l lungen sowie von Bau- und In
standhaltungsrücklagen obliegt dem Oberkirchenrat . D ies g i l t  insbe
sondere für:

a .  Rücklage Landeski rchenfonds :
Der Landeskirchenfonds dient insbesondere der Bereit
stellung von Darlehen an die Kirchengemeinden. Die Be
wirtschaftung obl iegt dem Oberkirchenrat.

b. Personalkostenrücklage/-rückstel lung
Diese Rückstel lung d ient insbsondere der Deckung der
Versorgungsverpflichtungen der Landeski rche für öffent
l ich-rechtl ich beschäftigle Personen soweit diese n icht
direkt durch die NKVK gedeckt werden . Die Rückstellung
ist weiter aufzubauen bis der Bestand die versicherungs
mathematische Deckungslücke schl ießt .

c. Rückstellung für Altersteilzeit
Diese Rückstellung dient zur Finanzierung von Personal
ausgaben in  der Freizeitphase der Alterstei lze i t  von Mitar
beitenden.  D iese Rückstellung ist in der Arbei tsphase der
ATZ aufzubauen und in der Freizei tphase aufzu lösen .

d .  K.irchensteuer-Sonderrücklage/Clearingrückslell ung 
Die Rückste l lung d ient ausschließl ich dem Kirchens teuer
ausgleich (Clearing). 

(3) Auf d ie Regelungen der KonfHO-Doppik über den weiteren Auf
bau von zweckgebundenen und freien Rücklagen und den Aufbau
von Rückste!Jungen wird h ingewiesen . 

§ 10
Haushaltssperre 

Wenn die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen e · erfordert, 
kann der Oberkirchenrat mit Zustimmung des Gemeinsamen Kir
chenausschusses für einzelne Kostenstellen/Sachkonten oder den 
gesamten Aufwandsbereich eine Haushaltssperre ausbringen . 

Der Oberk irchenrat 
der Ev .-Luth . Kirche in Oldenburg 

J a n s s e n  
B ischof 
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Kirchengesetz über die Bildung der 
Gemeindekirchenräte 

1 .  Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1
Bildung d es  Gemeindekirchenrates 

( l )  Dieses Kirchenge erz regelt. die Bildung des Gemeindekirchen
rates gemäß Art . 20 Kirchenordnung.
(2) In jeder Kirchengemeinde wird ein Gemeindekirchenrt gebi ldet . 
(3) Die Gemeindekirchenräte werden alle sechs Jahre gleichzeitig
zum l .  Juni neu gebi ldet .
(4) Die Kirchenäl tetesten sind jeweils im Juni in ihr Amt
einzuführen . 21h re Amtszeit beginnt mit der Einführung u nd endet 
mil der Einführung der neuen Kirchenältesten oder mit der Bestel
lung von Bevollmächtigten nach § 32, spätestens neun Monate nach 
dem für die Bi ldung der Gemeindekirchenräte nach Absatz 3 festge
setzten Termin .  

§2
Mitgliedschaft im Gemeindekirchenrat 

( l )  Der Gemeindekirchenrat besteht aus

a) den gewäh l ten und berufenen Kirchenä l testen ,
b) sowie den Mi tgliedern kraft Amtes .

(2) Mitg l ieder kraft Amtes sind die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie
die Pfarrerinnen und Pfarrer auf Probe, die mit der Verwaltung e iner
Pfarrstel le in der Kirchengemeinde beauftragt sind .
(3) Ehegatten , Lebenspartner, Geschwister, El tem und deren Kinder
dürfen nicht gleichze itig Mitglieder desselben Gemeindekirchenrats
sein ,  sofern sie n icht sämtlich Mitgl ieder kraft Amtes gemäß Absatz
1 Buchst. b} ind .

§3
Zahl der gewählten und berufenen Kirchenältesten 

( 1 )  1 Die Zahl der gewähl ten und berufenen Kirchenältesten beträgt 
bei einer Kirchengemeinde mit 

a) bis zu 1 .999 Gemeindegliedern mindestens 4,
b) 2 .000 bis 3 .999 Gemeindegliedern mindestens 6,
c) 4.000 und mehr Gemeindegliedern mindestens 8 .

2Maßgeblich ist die Zahl der Gemeindeglieder, die nach dem Stand 
vom 30 . Juni des Jahres vor der Neubildung der Gemeindekirchen
räie aufgrund der Gemeindegliederverzeichnisse von den für die 
Führung dieser Verze ichnisse zuständigen Stellen ermittelt wird.  
(2) 1 Der Gemeindekirchenrat setzt vor der ersten Bekanntmachung
über die Auslegung der Wahlberechtigtenl iste die Zahl der zu
wählenden und berufenden Kirchenäl testen nach Absatz J fest . 2Es 
darf nicht mehr als ein Drittel der nach Satz 1 festgesetzten Zahl 
der Kirchenäl testen , es muss aber mindestens eine Kirchenälteste 
oder ein  Kircheniiltester berufen. werden . 
(3) 1 Der Kreiskirchenrat kann auf Antrag des Gemeindekirchenrates
die Anzahl der Kirchenältesten abweichend festsetzen . 2 Die Zahl
von v ier Kirchenältesten darf nicht unterschritten werden .

Il. Teil 
Wahlrecht und Wählbarkeit 

§4
Wahlrecht 

( 1 )  Das Wahl recht haben a l le Gemeindeglieder, d ie bis zum 
Wah l tag das 1. 4 . Lebensjahr vollendet haben , am Wahltag der 
Kirchengemeinde se i t  mindestens dre i  Monaten angehören und in  
d ie  Wahlberechtigtenliste e ingetragen sind . 
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(2) Wahlberechtigt s ind nicht diejenigen,
a) denen das Wahhlrecht aberkannt worden ist (§  5),
b) denen zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten eine Be

treuerin oder ein Betreuer nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches bestel l t  worden ist.

§5
Aberkennung des Wahlrechts 

( 1 )  Das Wahlrecht kann einem Gemeindegl ied aberkannt werden , 
wenn es seine Pflichten gemäß Artikel 1 2  Kirchenordnung erheblich 
verletzt . 
(2) Die Aberkennung des Wahlrechts giJt unbeschadet der Regelung
in  § 6 Absatz 2 Satz 2 nur für d .ie Kirchengemeinde , in der sie aus
gesprochen worden ist.

§6
Aberkennungsverfahren 

( l }  1 Über d.ie Aberkennung des Wahlrechts nach § 5Absatz I ent
scheidet der Kreiskirchenrat von Amt wegen oder auf Antrag. 2Der
Antrag kann von dem Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde,
der das betreffende Gemeindeglied angehört, geste l l t  werden, 3Vor
der Entscheidung sind das Gemeindegl ied und der Gemeindekir
chenrat anzuhören . J)ie Entsche idung ist mi t  Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung dem betroffenen Gemeindeglied und dem 
Gemeindekirchenrat zuzustellen . 5Der Kreiskirchenrat kann die so
fortige Vol lziehung der Aberkennung anordnen . 

(2) 1 Der Oberkirchenrat ist vom Kreiskirchenrat Uber die Aberken
nung des Wahlrechts zu informieren .  2 Der Oberki rchenrat entschei
det von Amts wegen, ob die Geltung der Aberkennung des Wahl 
rechts für weitere Kirchengemeinden angeordnet w i rd .  Absatz 1 Sät
ze 3 b i s  5 gel ten entsprechend. 

(3) 1 Gegen die Entscheidung über die Aberkennung des Wahlrechts
sowie gegen eine Anordnung der sofortigen Vollziehung können das
betroffene Gemeindegl ied und der Gemeindekirchenrat innerhalb
e iner Woche nach Zustellung des Bescheides schriftl ich beim Ober
kirchenrat Beschwerde ein legen . 2 Die Beschwerde ist zu begründen . 
30ie Entscheidung des Oberkirchenrates über die Beschwerde ge
gen die Anordnung der sofortigen Vollziehung unterl iegt nicht der 
Nachprfung durch den Rechtshof. 4Gegen d ie Entscheidung des 
Oberkirchenrates über d ie Aberkennung des Wahlrechts können das 
betroffene Gemeindegl ied und der Gemeindekirchenrat innerhalb 
e ines Monats nach Zustellung des mit Rechtsbehelfsbelehrung ver
sehenen Bescheides Klage vor dem Rechtshof erheben . sDie Ent
scheidung des Rechtshofes unterl iegt keiner weiteren Nachprüfüng. 

(4) 1 Gegen die Entscheidung des Oberk irchenrates über die Anord
nung der Geltung der Aberkennung de Wahlrechts für weitere Kir
chengemeinden sowie gegen eine Anordnung der sofortigen Vol l 
ziehung können das betroffene Gemeindeg l ied und die betroffenen 
Gemeindekirchenräte innerhalb einer Woche nach Zustel lung des 
Bescheids schriftlich beim Gemeinsamen Ki.rchenausschuss Be
schwerde einlegen. 2Die Beschwerde ist zu begründen .  3 Die Ent
scheidung des Gemeinsamen Kirchenausschusses über die Be
schwerde gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung unter
l iegt nicht der Nachprüfung durch den Rechtshof. 4Gegen die Ent
scheidung des Gemeinsamen Kirchenausschu ses tiber die Anord
nung der Geltung der Aberkennung des Wahl rechts für weitere Kir
chengemeinden können das betroffene Gemeindeglied und die be
troffenen Gemeindekirchenräte innerhalb eines Monats nach Zustel 
lung des mit Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheides Klage 
vor dem Rechtshof erheben . 5 Die Entsche idung des Rechtshofes un
terl iegt keiner weiteren Nachprüfung. 

§7
Aufllebung der Aberkennung 

( l )  1 Sind die Gründe für die Aberken nung des Wahl rechts entfal len ,
so besch l ießt der Kreisk i rchenrat auf Antrag des betroffenen Ge
meindegl iedes , des Gemeindekirchenrates oder von Amts wegen
nach Anhörung des Gemeindekirchenrates die Aufhebung der Aber
kennung. 2 Widerspricht der Gemeindek i rchenrat der Aufhebung, 
so entsche idet der Oberkirchenrat .  2Der Antrag ist ers tmal ig  ein Jahr 
nach Abschluss des Aberkennungsverahrens zulässig . 
(2) 1 Lehnt der Kreiskirchenrat den Antrag des betroffenen Gemein
degl iedes auf Aufhebung der Aberkennung ab, so kann das betroffe-
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ne Gemeindeglied innerhalb einer Woche nach Zustellung schrift
l ich beim Oberk i rchenrat Beschwerde e inlegen . 3Im Beschwerde
verfahren ist § 6 Absatz 3 entsprechend anzuwenden.  
(3) Ein unanfechtbar abgelehnter Antrag auf Aufhebung der Aber
kennung kann frühestens nach Ablauf eines Jahres neu gestellt wer
den .

§8

Wählbarkeit 

( 1 )  1 Zur oder zum Kirchenältesten kann nur gewählt werden , wer am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in  der Kirchengemeinde zur 
Aus�bung des Wahlrechts berechtigt (§ 4) und volljährig ist 2 Wähl
bar 1s t  nur, von der oder dem auch erwartet werden kann ,  dass s ie 
oder er an der Erfü llung der Aufgaben des Gemeindekirchenrates als 
tätiges Gemeindeg l ied gewissenhaft mitwirken wird .  
(2) 1 Die Wählbarkei t  kann einem Gemeindeglied aberkannt werden ,
wenn es gemäß Artikel 1 2  Kirchenordnung die Erfül lung sei ner
kirchlichen Pfl ichten beharrl ich verwe igert oder s ich kirchenfei nd
l ich verhäl t .
2 Kirchenfeindl ichke i t  wird insbesondere offenkundio durch die Mit
gl iedschaft in  Gruppierungen , Organisationen od;r Pai1eien , die
m_�nschenfeindliche Ziele verfolgen oder durch deren tätige Unter
stutzung . 
(3) Ordinierte Gemeindegl ieder sind nicht wählbar.
(4) 1 Mitarbeitende , die in einem Kirchenbeamtenverhältnis oder auf
grund eines Dienst oder Arbeitsvertrages für e inen Dienst in e iner
K i rchengemeinde entge l tlich tät i g  sind , können in  ihr nicht Mitolied
des Gemeindekirchenrates sei n .  2 Der Kreiskirchenrat kann auf An
trag des Gemeindekirchenrates in Ausnahmefällen bei Beschäft i 
gungsverhäl tn issen geringen Umfangs oder eines gerinoen Dienst
umfangs für die K i rchengemeinde die Wählbarkeit verk:ihen . 3Die 
Entscheidung des Kreiskirchenrates unterliegt keiner Nachprüfung. 

§9
Aberkennung der Wählbarkeit 

( I )  1 Über die Aberkennung der Wählbarkei t  nach § 8 Absatz 2 ent
scheidet der Oberk irchenrat von Amts wegen oder auf Antrag . 2 Der 
Antrag kann von dem Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde , 
der für das betroffene Gemeindeglied zuständig i s t ,  und von jedem 
Gemeindegl ied dieser Kirchengemeinde gestel l t  werden .  
(2) Beschließt der Oberkirchenrat, einen Gemeindekirchenrat auf
z� lösen , so kann er bestimmen , dass einzelnen oder al len bisherigen 
K1rchenältesten die Wählbarkeit auf best immte Zeit aberkannt wird .  
(3) Der Oberkirchenrat kann anordnen ,  dass d ie Aberkennuno der
Wählbarkeit in weiteren Kirchengemeinden gi l t .  

0 

(4) 1 Vor ei ner Entscheidung nach den Absätzen I bis 3 sind die den
Antrag stel lenden Personen , betroffene Gemeindeglieder und der
Gemeindekirchenrat anzuhören .  2Die Entscheidun° ist mi t  
Begründung und Rechtsbehelfsbe lehrung den Antrag'° stei lenden 
Personen , betroffenen Gemeindegl iedern und dem Gemeindekir
chenrat zuzustel len . 3 Der Oberkirchenrat kann d ie sofort ige Vol lzie
hung der Aberkennung anordnen . 
(5) ,_Gegen d i� Entscheidung über die Aberkennung der Wählbarkeit
sowie gegen erne Anordnung der sofortigen Vol lziehung können die
betroffenen Gemeindeglieder und der Gemeindeki rchenrat sowie 
die den Antrag stel lenden Personen nach Absatz I innerhalb ei ner 
Woche nach Zustel lung des Bescheides schriftlich be im Gemeinsa
men Kirchenausschuss Beschwerde ein legen . 2Die Beschwerde ist 
zu begründen . 3 Die Entscheidung des Gemeinsamen Kirchenaus
schus�es über die �esch:,verde gegen dieAnordnung der sofortigen 
Vollziehung unterl iegt mcht der Nachpüfung durch den Rechtshof. 
4Gegen die Entscheidung über die Aberkennung der Wählbarkeit 
können d ie betroffenen Gemeindegl ieder und der Gemei ndekirchen
rat sowie die den Antrag stel lenden Personen nach Absatz 1 inner
halb eines Monats nach Zustel lung des mit Rechtsbehelfsbelehruno 
versehenen Bescheides Klage vor dem Rechtshof erheben. 5 D ie Eni 
scheidung des Rechtshofes unterl i egt keiner weiteren Nachprüfung. 
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IIl . Teil 

Verfahren 

1 .  Abschnitt 

Wahlverfahren 

§10
Anordnung der Wahl 

Der Oberkirchenrat ordnet die Wahl an und setzt den Wahltermin 
fest. 

§ 1 1
Wahlbezirke 

( l ) _ 1 Fü� d ie  Wahl _ kann der Gemeindekirchenrat die Kirchenge
memde m Wahlbezirke auftellen und bestimmen , wie v iele Kirchen
äl teste in jedem Bezirk zu wählen s ind .  2 Der Beschluss bedarf der 
Zustimmung des Kre iskirchenrates . 
(2) Für jeden Wahlbezirk i s t  e in  Wahlaufsatz aufzustel len .
(3 ) Die B i ldung von Wahlbez irken gi l t  jewe i l s  für e ine Wahlperi
ode .
(4) Der Gemeindekirchenrat kann aus besonderen,  darzu legenden
Gründen die Zugehörigkeit zu einem anderen Wahlbezirk als dem
des Wohnsi tzes zulassen .

§12
Stimmbezirke 

( 1 )  Der Gemeindekirchenrat kann innerhalb der Kirchengemeinde 
oder des Wahlbezirkes Stimmbezirke b i lden . 
(2) 1 Der Gemeindekirchenrat kann mit  Zust immung des Kreiskir
chenrates einen Stimmbezirk mit zeit l icher Befristuno (mobiles
Wahl lokal) einrichten , 2Der Plan für den zeit l ichen und ört l ichen
f:insatz ist v?m Wah lvorstand zu beschl ießen und rechtzeitig i n  ge
eigneter Weise bekannt zu machen . 3 Für  seine Einhaltung ist der 
Wahlvorstand verantwortlich . 

§13

Wahlberechtigtenliste 

( 1 )  1 Der Gemeindek irchenrat stel l t die Liste der wahlberechtioten 
Gemeindeglieder (Wahlberechtigtenl iste) auf. 2 S ie enthält die F;mi
l iennamen, Vornamen , Geburtstage und Anschriften der Wahlbe
rechtigten . 
(2) S ind Wahl oder Stimmbezirke gebi ldet worden ,  so ist die Wahl
berechtigtenl iste nach Bezirken aufzugl iedern.
(3) Gehört der Kirchengemeinde e in  Geme indegl ied an , das seinen
Wohnsitz n icht in der Kirchengemeinde hat, so bestimmt der Ge
meindekirchenrat , in  welche Wahlberechrigtenl i ste es aufzunehmen
.ist.

§ 14

Auslegung und Prüfung der Wahlberechtigtenliste 

( J )  1 D ie Wahlberechtigtenl iste ist spätestens während der zehnten 
Woche vor dem Wahl tag zu festgesetzten Zeiten für jedes Gemein
degl ied zugänglich auszulegen . 2Die Gemeindegl ieder s ind durch 
mehrmal ige Abkündigungen in den Gottesdiensten auf die bevorste
tehende Wahl h inzuweisen und zur Einsichtnahme in ·die Wahlbe
rechtigtenl iste aufzufordern . 3 Diese Bekannt0abe soll durch andere 
Arten der Bekanntmachung ergänzt werden . 
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(2) 1 Der Gemeindek irchenrat ist verpflchtet , die Wahlberechci oten
liste auf dem aktuellen Stand zu halten . 2 Jedes Gemeindeolied kann 
bei dem Gemeindekirchenrat bis drei Wochen vor der Wahl Berich
t igungen der Wahlberechtigtenl i ste beantrgen . 3 Personen , welche 
die Aufnahme in  die Wahlberechtigtenl iste begehren, haben darzu
legen, worauf ihre Wahlberechtigung beruh t .  
( 3 ) Wenn die angezeigte Fehlerhaftigke i t  der Unvort ständiokeit der
Wahlber�chtigten l i ste n icht offenkundig ist, kann der Gem;indekir
chenrat die Glaubhaftmachung verlangen . 
(4) 1 Gegen eine Entscheidung des Gemeindekirchenrates können
die Betroffenen ihnerhalb e iner Woche nach Zuste ! Juno Beschwer
de bei dem Kreiskirchenrat einlegen . 2Die Entscheidung des Kreis
kirchenrates unterl iegt kei ner Nachprüfung. 3Ein noch anhängiges
Beschwerdeverfahren gegen eine Ei.ntraguno in die Wahlberechtia
tenl iste hindert nicht die Ausübung des Waltlrechts .
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(5) , Die Wahlberechtigtenl iste wird am Tag vor dem Wahltao end
gül t ig gesch lossen . 2B is dahin kann der Gemeindekirchenr�t d ie
Wahlberechtigten l iste auch von Amts wegen bericht igen , wenn s ie
offensichtlich unrichtig oder unvollständig ist.
(6) Macht eine wahlberechtigte Person von dem Recht, in die Wahl 
berechtigtenli ste Einsicht zu nehmen und ihre Berichtigung zu be
antragen, keinen Gebrauch und ergibt sich , dass diese Person in  der 
Wahlberecht igten l i ste n icht aufgeführt ist, so ist e ine aus diesem 
Grund eingelegte Beschwerde gegen die Wahl unzulässig. 



§ 1S

Einreichen der Wahlvorschläge 

( 1 )  1 Die Wahl berechtigten können innerhalb e iner Fri st von drei 
Wochen , die mit der Auslegung der Wahlberechtigtenl iste beginnt , 
bei dem Gemeindekirchenrat Vorschläge für die Wahl der Kirchen
äl testen einreichen . 2 Die Wahlvorsch läge dürfen nur Namen von 
Personen enthalten , die Gemeindeglieder sind und im Falle der Bi l
dung von Wahlbezirken gemäß § 1 1  Absatz I Satz l im Wahlbezi rk 
ihren Wohnsitz haben oder nach § J 1 Absatz 4 zugelassen s ind oder 
deren Zugehörigkeit als Gemeindegl ied zu ilieser Kirchengemeinde 
zugelassen is t .  3Die Wahl vorschläge sol len n icht mehr Namen als 
die doppel te Zahl der zu Wählenden enthalten . 4 Die Vorgesch lage
nen solJen so deutl ich bezeichnet sein ,  dass Verwechselungen aus
geschlossen sind . 5Jeder Vorschlag für die Wahl muss von mindes
tens zehn wah lberecht igten Gemeindegliedern unterschrieben sein .  
(2 ) Die Wahlberechtigten werden bei den in § 14  Absatz 1 vorge
sehenen Abkündigungen und Bekanntmachungen unter Hinweis auf
die Vorschri ften des Absatzes 1 auch zur Einreichung von Wahlvor
schlägen aufgefordert .

§16

Prüfung der Wahlvorschläge 

( 1 )  1 Der Gemeindekirchenrat prüft ,  ob die Wahlvorschläge für die 
Wahl der Kirchenältesten den Vorschriften d ieses Kirchengesetzes 
entsprechen . 2Er hat zunächst dahin zu wirken, dass etwaige Mängel 
der Wahlvorsch läge innerhalb der Frist des § 15 Absatz l Satz I be
hoben werden .  3lm Fal Je des § 8 Absatz 4 Satz 2 holt er die Ent
scheidung des Kreiskirchenrates ei n .  
(2) , Nach Ablauf der Frist des § 1 5  Absatz I Satz 1 streicht der Ge
meindekirchenrat die Namen der n icht wählbaren Personen von den
Wahlvorschlägen sowie die Namen der Personen, für die Wahlvor
schläge gemacht wurden , die n icht den Vorschriften des Kirchenge
setzes entsprechen ; er benachrichtigt d iese Personen sowie
die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Wahlvorschläge un
verzüglich unter Angabe des gesetzl ichen Grundes , der zur Stre i
chung führte , und des Rechtsbehelfes . Jede oder jeder nach Satz J
Beteil igte kann innerhalb e iner Woche nach Eingang der Benach
richtigung Beschwerde bei dem Kreiskirchenrat einlegen; dieser
entscheidet innerhalb einer Woche nach Eingang über die Be
schwerde. 3Die  Entscheidung ist schri ftl ich zu begründen und dem
Beschwerdeführer und dem Gemeindekirchenrat zuzustel len . 4 Die 
Entscheidung des Kreiskirchenrates unterl iegt keiner Nachprüfung. 

§ 17

Vorbereitung des Wahlaufsatzes 

( 1 )  , Enthal ten alle eingereichten Wahlvorschläge zusammen n icht 
eineinhalbmal so viele Namen, wie Kirchenäl teste zu wählen sind , 
so soll der Gemeindek i rchenrat die Wahlvorschläge auf diese Zahl 
ergänzen . 2Der Gemeindekirchenrat kann die Liste in jedem Fal l  b is  
zum Zweifachen der Zahl der zu Wählenden ergänzen . 
(2) 1 lst kein ordnungsgemäßer Wahlvorsch lag eingegangen , so stel l t
der Gemeindekirchenrat einen Wahlvorschlag auf. 2Für die Zahl der 
Namen gil t Absatz 1 entsprechend. 
(3) 1 Hat der Gemeindekirchenrat innerhalb von zwei Wochen nach
Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge deren Ergän
zung oder Aufstellung nach dem Absätzen I und 2 nicht vorgenom
men , so kann der Kreiski rchenrat die Wahlvorschläge aufstel len
oder ergänzen . z ln  d iesem Fal l  w i rd die Bereitschaftserklärung
nach § 1 8  unter Fortfall der dort genannten Fri st von ihm eingehol t .
3Enthalten alle Wahlvorschläge wen iger Namen als nach § 3 Absatz
2 Satz J zu wählen sind und hat der Kreiskirchenrat nicht besch los
sen, die Wahlvorschläge nach Satz l aufzustellen oder zu ergänzen ,
so hat er den Beschluss des Gemeindekirchenrates nach § 3 Absatz
2 Satz 1 aufzuheben . 4 Der Kreiskirchenrat setzt stattdessen die Zahl
der nach § 3 Absatz l zu wählenden und zu berufenden Kirchenäl
testen von sich aus neu fest. sDabei soll der Wah lvorschlag danach
mehr Namen enthal ten ,  als Kirchenälteste zu wählen sind . 5Der 
Kreiskirchenrat darf jedoch keine geringere Zahl als vier zu wählen
de und zu berufende Kirchenälteste festsetzen .  
(4) Wenn nach Absatz 3 Satz 4 e ine geringere Zahl als v ier Kir
chenälteste festgesetzt werden müsste , kommt eine Wahl nicht zu
stande; der Kreiskirchenrat verfährt nach § 32.

§18

Bereitschaftserklärung der Vorgeschlagenen 

Der Gemeindekirchenrat fordert alle Vorgeschlagenen , deren Wähl
barkei t  er festgestel l t  hat , unter Hinweis auf d ie Rechte und Pflich-
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ten von Kircheniil testen auf, innerhalb einer Woche folgende schri ft
l iche Bereitschaftserklärung anzugeben: 

„Hiermit erkläre ich mich für den Fal l  meines Eintritts 
in den Gemeindekirchenrat berei t ,  das Amt anzunehmen ." 

§ 19
Aufstellung des Wahlaufsatzes 

( 1 )  Die Namen der Vorgesch lagenen , die d ie Berei tschaftserklärung 
nach § 1 8  abgegeben haben , werden von dem Gemeindekirchenrat 
aus den Wahlvorschlägen in alphabetischer Re ihenfolge auf den 
Wahlaufsatz in der Weise übertragen ,  dass nur Fami l ien- und Vor
namen , Alter, Beruf und Anschrift der Vorgesch lagenen angegeben 
werdern; jeder sonstige Hinweis hat zu unterb leiben . 
(2) Verweigert eine vorgeschlagene Person nach Ablauf der Fri . t de.
§ 1 5  Absatz I Satz I ihre Bereitschaft ,  sich zur Wahl zu ste l len, oder
slirbt sie nach Ablauf d ieser Frist , so ist dieses auf die Durch
führung der Wahl ohne Einfluss.

§20
Bekanntgabe des Wahlaufsatzes und des Wahltermins 

1 Der Wahlaufsatz sowie Zei t  und Ort der Wahl sind in der Kirchen
gemeinde bekannt zu machen . 2 Sie sollen in den beiden dem Wahl
tag vorausgehenden Gottesdiensten bekannt gegeben werden . 3Gleich
zeitig ist auf die Mögl ichkeit der Briefwahl h inzuwe isen . 4Diese Be
kanntgabe ist durch andere Arten der Bekanntmachung zu ergänzen . 

§21
Vorstellung des Vorgeschlagenen 

Zur Vorste l lung der zur Wahl Vorgeschlagenen kann eine Gemein
deversammlung stattfinden . 

§22
Stimmzettel 

1 Die Stimmzettel lässt der Gemeindekirchenrat herstellen . , Sie ent
halten den Wahlaufsatz (§ 1 9) und die Angabe, wieviel Sti�men die 
Wählerin oder der Wähler hat (§ 25 Absatz 5 ) .

§23

Ernennung eines Wahlvorstandes 
Vor der Wah l  ernennt der Gemeindekirchenrat aus der Reihe der 
wahlberechtigten Gemeindeglieder für jeden S t immbezirk mindes
tens fünf Personen , die nicht im Wahlaufsatz benannt s i nd ,  als Wahl
vorstand und bestimmt aus i hser Mi tte die Vorsitzende oder den 
Vors itzenden und die Schriftführerin  oder den Schriftführer. 

§24

Tätigkeit des Wahlvorstandes 
( 1 )  1 Der Wahl vorstand sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Wahl und nimmt die Auszählung der Sti mmen vor. 2Die oder der 
Vorsitzende leitet die Tätigkeit des Wahlvorstandes und wird dabei 
von den anderen Mitgl iedern unterstü tzt .  3 S ie oder er hat darauf zu 
achten , dass die Wahl nicht gestört wird ,  und ist berechtigt , Perso
nen , die Ermahnungen und Anordnungen unbeachtet l assen, aus 
dem Wahlraum zu weisen . 
(2) Während der Dauer der Wahlhand lung und der Auszählung der
Stimmen müssen mindestens drei Mi tgl ieder des Wahlvorstandes
ständig anwesend sein .
(3) 1 Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mi t  Stimmenmehrhei t .
2 Bei Stimmengleichhei t gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden
den Ausschlag .

§2S
Wahlhandlung 

( ] )  1 Die Wahlhandlung ist öffentlich . 2Die Stimmabgabe ist geheim 
und findet innerhalb einer von dem Gemeindekirchenrat festzuset
zenden ,  mindestens sechs Stunden dauernden Wahlzeit statt . 
(2) Durch geeignete Vorrichtungen im Wahlraum ist dafür zu sor
gen , dass die Wahlberechtigten den St immzettel unbeobachtet aus
fü llen können .
(3) Vor Beginn der Wahlhandlung hat der Wahlvorstand festzustel
len , dass die Wahlurne leer is t .
(4) 1 Die Wählerin oder der Wähler erhäl t  nach dem Betreten des
Wahlraumes von einem Mitg l ied des Wahlvorstandes einen Stimm
zettel , nachdem der Name der Wählerin oder des Wählers in der
Wahlberechtigtenliste festgeste l lt und die Wah lbete i l igung vermerkt
wurde.
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(5) 1 Die Wählerin oder der Wähler hat

eine St imme, 
wenn eine Kirchenälteste oder ein 
Kirchenältester zu wählen ist, 

zwei St immen, 
wenn zwei Kirchenälteste zu wäh len  sind, 
drei Stimmen , 
wenn . drei oder vier Kirchenäl teste zu 
wäh len s ind, 

v ier Stimmen , 
wenn fünf Kirchenälteste zu wählen s ind , 

fünf St immen, 
wenn sechs Kirchenälteste zu wäh len s ind,  

sechs S t immen, 
wenn sieben oder acht )(jrchenäl teste zu 
wählen sind , 

sieben St immen , 
wenn neun Kirchenälteste zu wählen sind , 

acht St immen, 
wenn zehn Kirchenälteste zu wählen sind, 

neun Stimmen , 
wenn elf oder zwölf K i rchenälteste zu 
wäh len sind und 

zehn Stimmen , 
wenn dreizehn oder mehr Kirchenälteste 
zu wählen s ind .  

2 Die Wählerin oder der Wähler kennzeichnet auf dem Stimmzettel 
die Namen der Personen, die sie oder er wählen w i l l ,  jedoch nicht 
mehr Namen , als sie oder er Stimmen nach Satz .1 hat. 3D i e  Häufung 
mehrerer S t immen auf einen Namen (Kumul ieren) ist nicht zulässig . 
4Falls mehr Namen oder kein Name gekennzeichnet oder Zusätze 
gemacht worden sind , ist der St immzettel ungültig . 
(6) 1 Die Abgabe der Stimme durch eine Vertreterin oder e inen Ver
treter ist n icht zu lässig . 2 Die Wählerin oder der Wähler kann sich je
doch einer oder eines Helfenden bedienen , wenn sie oder er den
Stimmzette l n icht ohne Hi lfe auszufül len vermag .
(7) Nachdem die Wählerin oder der Wähler den St immzettel aus
gefül l t  hat, legt sie oder er ihn verdeckt in  die Wah l u rne.
(8) 1 Nach Ablauf der Wahlzei t  dürfen nur noch Wahlberechtigte zur
St i mmabgabe zugelassen werden , die zu d iesem Zei tpunkt schon im
Wahlraum anwesend waren . 2Wenn diese ihre Stimme abgegeben 
haben , erklärt die oder der Vorsitzende des Wa.l1lvorstandes die 
Wahl für gesch lossen . 

§26
Briefwahl 

( 1 )  Gemeindegl ieder, d ie in  d ie Wahlberechtigtenl i ste e ingetragen 
sind, können ihr Wahlrecht auch im Wege der Btiefwahl ausüben . 
(2) 1 Wer von der Briefwahl Gebrauch machen wi l l ,  benötigt einen
Wahlschein .  2 Der Wahlschein kann schriftlich oder mündl ich be im
Gemeindekirchenrat beantragt werden . 3 Wer den Antrag für eine 
oder einen anderen stel lt ,  muss nachweisen , dass sie oder er dazu be
rechtigt ist. 
(3) 1 Wahlscheine können bis zum fünften Tag vor dem Wa.llltag be
antragt werden . 2Verspätet eingegangene schrift l iche Anträge s ind
unbearbe i tet zu verpacken und vorläufig aufzubewahren . 3Für die
Wahrung der Frist nach Satz l ist der Eingang im Kirchenbüro ent
scheidend .
(4) 1 Der Wahlschein enthält die Bestät igung des Gemeindekirchen
rates über die Eintragung des Gemeindegliedes in die Wahlberech
t igten l iste . 2Der Wahlschein enthält ferner den Wortlaut einer von
dem Gemeindeg lied abzugebenden Versicherung über die persönli
che Ausfül lung des Stimmzettels.
(5) Für die Ausübung des Wahlrechts gil t § 25 Absätze 5 und 6 ent
sprechend . 
(6) Der oder dem Wahlberechtigten sind mit dem Wahlschein ein
Stimmzettel , e i n  Stimmzettelumschlag und ein Briefumschlag zu
übermi tteln ;  auf dem Briefumschlag ist der Stimmbezirk zu vermer
ken .
(7) 1 Wahlbtiefe können bis zu dem Beginn der Wahlhandlung dem
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Gemeindekirchenrat zugeleitet werden . 2Sie können auch während 
der Wahlhandlung der oder dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes 
ausgehänd igt werden. 
(8) Der Gemeindekirchenrat vermerkt die Ausstellung der Wahl
scheine in  der Wahlberech tigtenl iste .
(9) Der Gemeindekirchenrat übermittel t dem Wahlvorstand vor Be
ginn der Wahlhand lung die eingegangenen Wahlbriefe.
( 1 0) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.

§27

Prüfung der Wahlbriefe, Auszählung der Stimmen 

( 1 )  Der Wahlvorstand prüft die Wahlscheine der vorl iegenden 
Wahlbriefe dah ingehend , ob die im Wahlschein genannte Wählerin 
oder der im Wahlschei n genannte Wähler in der Wah lberechtigten
l i ste eingetragen ist und die Versicherung nach § 26 Absatz 4 Satz 2 
abgegeben hat . 
(2) Ein Wah l brief ist ungültig, wenn wesentl iche Verfahrensvor
schriften für d ie Btiefwahl nicht eingehalten worden sind , insbeson
dere wenn er keinen ordnungsgemäßen Wahlschein enthält oder erst
nach Beendigung der Wahlhand lung eingegangen ist .
(3) Ist der Wahlbrief gült ig und die Wählerin oder der Wähler in der
Wa.l1lberechtigten l iste des Stimmbezirkes eingetragen , wird die
Stimmabgabe in der Wahlberechtigtenl iste vermerkt und der Stimm
zettelumschlag ungeöffnet in  die Wahlurne gelegt.
(4) Die Auszäh lung der S timmen geschieht öffentl ich i m  Anschluss
an die Wahlhandlung .
(5) 1 Die Stimmzettel und die St immzettelumschläge werden nach
Beendigung der Wahlhandlung der Wahlurne entnommen .  2 D ie
Stimmzettelumschläge werden geöffnet und die darin enthal tenen
Stimmzettel ungelesen unter die übrigen Stimmzettel gemischt . 3Die
Stimmzettel werden gezäh l t  und ihre Zahl mit der Zahl der St imm
abgabevermerke in der Wahlberechtigten] iste verglichen . 4Die
Stimmzettel werden auf ihre Gült igkeit geprüft und die für die ein
ze lnen Personen des Wahlaufsatzes abgegebenen Stimmen gezähl t .

§28

Verhandlungsniederschrift 

( 1 )  1 Der Ablauf der Wahlhandlung, etwaige Beanstandungen, die 
getroffenen Entscheidungen und das Ergebn i s  der Auszäh lung der 
St immen sind in eine Verhand lungsn iederschrift aufzunehmen , die 
von den Mitgt iedern des Wa.l1 lvortandes zu un terschrei ben ist .  2 Aus
gesonderte Wahlbriefe und für ungült ig erk lärte Stimmzettel sind 
mit fortlaufender Nummer zu versehen und der Verhandlungsnie
derschrift als Anlagen beizufügen . 
(2) 1 DieVerhandlungsniederschri ft und ihre Anlagen sowie a.l le
Wahlunterlagen s ind  alsbald nach der Auszählung der Stimmen dem
Gemeindekirchenrat zu übergeben . 2Für die Aufbewahrung gilt die
Kassationsordnung.

§29

Wahlergebnis 

( 1 )  1 Aufgrund des Ergebnisses der Auszählung der Sti mmen stel l t  
der Gemeindek irchenrat das Wahlergebn is  fest . 2Gewählt sind d ie
jen igen , die die meisten Stimmen erhal ten haben . 3Bei Stimmen
gleichheit entscheidet das Los .  
(2) 1Die auf dem Wahlaufsatz Genannten, d ie n ich t  gewählt worden
sind , aber wen igstens fünf Stimmen erhalten haben, s ind Ersatzäl
teste nach Maßgabe der Anzahl der auf sie entfallenen Stimmen.
2 Be i  St immengleichheit entscheidet das Los über ihre Reihenfolge.
(3) 1 Die Namen der Gewählten werden der Gemeinde im nächsten
Hauptgottesdienst un ter Hinweis auf das Beschwerderecht nach § 30
Absatz I bekannt gegeben . 2Diese Bekanntgabe sol l durch andere ,
ze i tnähere Arten der Bekanntmachung ergänzt werden .
(4) 1 S ind Personen gewählt worden , bei denen Hinderungsgründe
nach § 2 Absatz 3 vorl iegen , so ist diejen ige Person gewähl t ,  die die
meisten Stimmen erhalten hat. 2 S ind jedoch Wahlbezirke geb i ldet
und sind die nach § 2 Absatz 3 verhinderten Personen in verschiede
nen Wahlbezi rken gewähl t  worden , so entscheidet das Los .

§30

Beschwerde gegen die Wahl 

( 1 )  1 Jede oder jeder Wahlberechtigte kann i n nerhalb e iner Frist von 
einer Woche, nachdem das Wahlergebnis im Gottesdienst bekannt
gegeben worden ist, die Wahl durch schriftl ich begründete Be
schwerde bei dem Kreiskirchenrat anfechten .  2Die Beschwerde kann 
nur darauf gestützt werden , dass die Wahl nicht den gesetzl ichen 
Vorschriften entsprechend durchgeführt worden sei oder Handlun-



gen, die den anerkannten Wahlgrundsätzen oder dem Wesen einer 
Wahl zu einer kirchl ichen Körperschaft widersprechen,  begangen 
worden seien. 
(2) 1 Der Kreiskirchenrat entscheidet i 11nerhalb einer Frist von drei
Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebn i sses.  2 Die Entschei
dung ist mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung der Be
schwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer, dem Gemeindekir
chenrat und den Gewählten , d ie  von der Entscheidu ng betroffen
sind zuzustellen .
(3) , Die nach Absatz 2 Satz 2 Betei l igten können d ie Entscheidung 
des Kreiskirchenrates durch d ie weitere Beschwerde be im Oberkir
chenrat anfechten .  2Die wei tere Beschwerde ist innerhalb einer Frist 
von einer Woche nach Zustel lung der Entscheidung schriflich beim 
Oberkirchenrat e inzulegen und zu begründen .  3 Die Entscheidung 
des Oberkirchenrates ist mit Begründung den Betei l igten und dem 
Kreiskirchenrat zuzustel len ; sie unterl iegt nicht  der Nachprüfung 
durch den Rechtshof. 
(4) , Ergibt die Nachprüfung, dass d ie Beschwerde begründet ist und
der festgestel l te Verstoß gee ignet war, das 1 Wahlergebnis zu be
einflussen , so ist in der Entscheidung auszusprechen , dass die Wahl
ganz oder tei lweise zu wiederholen ist .  2 Den neuen Wahl termin setzt 
der Kreiskirchenrat nach Anhörung des Gemeindek i rchenrates
fest .

§31
Wahlausschuss 

( 1 )  1 Der Gemeindekirchenrat kann zur Vorberei tung und Lei tung 
der Wahl aus einer Mi tte einen Wahlausschu s bi lden , den er um 
wahlberechtigte Gemeinglieder ergänzen kann. 2Der Wahlausschuss 
übemi mml die Aufgaben die in  § 1 3  Absatz 3, §§ 14 bis 20, 22, 23 , 
26, 29 und 30 dem Gemeindekirchenrat zugew iesen sind . 
(2) Die Mehrheit  der Mi tg l ieder des Wahlausschusses muss dem
Gemeindekirchenra t  angehören .
(3) Der Wahlausschuss ist  beschlussfähig, wenn mehr a l s  die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend ist .  2 Er fasst seine Beschlüsse mit der
Mehrhe i t  der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen ,

§32

Bestel lung von Bevollmächtigten 
( 1 )  , Kommt eine Wahl nicht zustande, so bestellt der Kreisk irchen• 
rat Bevol lmächtigte , die die Aufgaben und Befugnisse des Gemein
dekirchenrates wahrnehmen.  2Die Bevollmächtigten brauchen nicht 
Mitglieder der betreffenden Kirchengemeinde zu se i n ,  müssen aber 
in ihrer Kirchengemeinde zu Kirchenäl testen wählbar se i n .  
(2) 1 Bevol l mächt igte nach Absatz J s i n d  von dem K.reiskirchenrnt
auch zu beste l len , 

a) wenn nach Durchfü.hmng desWahl- ,  des Berufungs- und
des Emennungsverfahrens kein  beschlussfähiger Gemein
dekirchenrat zustandegekommen ist oder

b) so lange ein beschlu sfähiger Gemeindekirchenrat nicht
vorhanden ist .

2Zur Ablösung der Bevollmächtigten kann von dem Kreiskirchenrat 
jederzeit im Fal le des Absatzes 1 e i ne Neub i ldung des Gemeinde
kirchenrates , im Falle des Absatzes 2 eine Nachwahl von K i rchenäl
testen angeordnet werden . 

§33

Eintritt von Ersatzältesten 
( 1 )  Scheidet eine gewählte Kirchenäl teste oder ein gewählter Ki r
chenältester aus ihrem oder seinem Amt aus , so tritt die oder der zur  
Verfügung stehende Ersatzälteste (§  29 Absatz 2),  d ie  oder der bei 
der Wahl die höchste Stimmenzahl erreicht hat, i n  den Gemeinde
k irchenrat e i n .  
(2) , Bei Verh inderung einer oder eines gewählten oder berufenen
Kirchenäl testen , die länger als dre i  Monate dauert, kann der Ge
meindeldrchenrat die Ersatzk irchenäl teste oder den Ersa tzäl testen
mit der höchsten S t i mmenzahl mi t  der Vertretung beau ftragen .  2Fü.r 
die Ze i t  der Vertretung hat die oder der Ersatzäl teste die Rechte und 
Pflichten einer oder eines Kirchenäl testen . 

§34

achwablen 
( 1 )  1st  eine gewählte Kirchenälteste oder ein gewählter Ki rchenäl
tesler ausgeschieden und stehen Ersatzälteste n icht zur Verfügung, 
so ordnet der Kre iskirchenrat eine Nachwahl an . 2Er kann nach An-
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hörung des Gemeindekirchenrates auch anordnen dass der Gemein
dekirchenrat statt durch Nachwahl durch Berufung ergänzt w i .rd .  
(2) S ind seit der Neubi ldung der Kirchenvorstände mehr als drei
Jahre vergangen, so ist der Gemeindekirchenrat in jedem Fal l statt
durch Nachwahl durch Berufung zu ergänzen .

2. Abschnitt

Berufungsverfahren 

, 35 
Berufungsfähigkeit 

Zur oder zum Kirchenältesten kann berufen werden , wer zum Zeit
punkt der Berufung nach § 8 wählbar ist . 

§36
Berufungsverfahren 

( 1 )  , Die Berufung der Kirchenäl testen gesch ieht durch den Gemein
dekirchenrat . 2 Die Berufung bedarf der Zustimmung durch den Kir
chenrat .  3 Die Zustimmung gil t  als erteilt wenn der Kreiskirchenrat 
n icht binnen eines Monats nach Mitteilung der Berufenen durch den 
Gemeindekirchenrat der Berufung widerspricht. � Kommt es inner
halb einer von dem Kreiskirchenrat festzusetzenden angemessenen 
Frist n icht zu einer Berufung durch den Gemeindekirchenral, so 
kann der Kreiskirchenrat d ie Berufung nach Anhörung des Gemein
dekirchenrates vornehmen . 
(2) , An der Beschlussfassung des Gemeindekirchenrates über die
Berufung nehmen die neugewählten Kirchenältesten mit Stimm
recht te i l .  2Jede Teilnehmerin und jeder Tei lneh mer an der gemein
samen S i tzung ist  berechtigt, Bedenken gegen zu berufende Perso
nen zu Protoko l l  zu erheben . 3 Diese sind dem Kreiskirchenrat neben 
dem Abstimmungsergebn is mitzuteilen . 
(3) , Der Kreiskirchenrat kann einen oder mehrere der Berfenen ab
lehnen; die Ablehnung ist zu begründen . 2Die Entscheidung des 
Kreiskirchenrates unterliegt nicht der Nachprüfung durch den 
Recht�hof. 3 1m Falle der Ablehnung der Berufung hat der Kreiskir
chenrat den Gemeindekirchenrat aufzufordern , innerhalb einer von 
dem Kreiskirchenrat festzusetzenden angemessenen Frist eine neue 
Berufung nach Absatz l vorzunehmen, 4 Kommt es innerha lb  d ieser 
Frist nicht zur Berufung, so ist sie durch den Kreiskirchenrat vorzu
nehmen . 5 Das Gleiche gi l t ,  wenn der Kreiskirchenrat das zweite Mal 
der Beru fung durch den Gemei ndekirchenrat n icht zust immt. . 
(4) Für die Bekanntgabe der Namen der Berufenen gilt § 29 Absatz
3 en tsprechen d .
(5) 1 Jede u nd jeder WahlberecMigte kann innerhalb einer Fri s t  von
einer Woche , nachdem die Namen der Berufenen im Gottesdienst
bekanntgegeben worden sind, die Berufung durch schriftliche Be
schwerde beim Oberkirchenrat anfechten. 2 Die Beschwerde kann
nur darauf gestützt werden, dass das Berufungsverfahren fehlerhaft
gewesen sei oder eine Berufene oder ein Berufener nicht habe beru
fen werden können .
(6) Scheidet eine berufene Kirchenäl teste oder ein berufener Kir
chenältester aus dem Gemeindek irchenrat aus, so ist eine Kirchenäl
teste oder ein Kirchenäl tester neu zu berufen. 

3. Abschnitt

Einführung von Kirchenältesten 

§37
Einführung von Kirchenältesten 

( 1 )  1 In einem Gottesdienst ol len die Kirchenäl testen in ihr Amt ein
geführt und verpflichtet werden .  2Die Einführung soll an einem vor
hergehenden Sonntag im Gottesdienst der Gemeinde abgekündigt 
werden. 
(2) , Ersatzäl teste sollen in  der ersten Sitzung des Gemeindek irchen
rates , an der s ie te i lnehmen , von der oder dem Vorsitzenden ver
pfüchtet werden .
(3) Einzelheiten zur Amtseinführung regelt der Oberkirchenrat.
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4. Abschnitt
Ausscheiden und Entlassung 

von Kirchenältesten 

§38
Ausscheiden von Kirchenältesten 

Kirchenäl teste sche iden aus dem Gemeindekirchenrat aus , wenn s ie 
ihr Amt niederlegen oder wenn das Fehlen ei ner Voraussetzung 
ihrer Wählbarkeit von dem Kreiskirchenrat festgestellt worden ist . 

§39
Entlassung von Kirchenältesten 

1 S ind Kirchenäl teste aus gesundheitlichen Gründen nicht in der La
ge das Amt auszuüben , so sol l  der Kreiskirchenrat s ie  aus dem Amt 
entlassen . 2 Haben Kirchenälteste die ihnen obliegenden Pflichten 
verletzt , so kann der Gemeindekirchenrat eine Ermahnung ertei len , 
bei erheblichen Pflichtverletzungen, insbesondere bei beharrl icher 
Verweigerung der Erfül lung k i rchlicher Pflichten , bei beharrl icher 
Dienstvemachlässigung, bei kirchenfeindl ichem Verhalten oder bei 
Verletzung der Verschwiegenheitspflicht , hat der Kreiskirchenrat 
Kirchenälteste aus dem Amt zu ent lassen . 

§40

Verfahren 
( 1 ) 1 Für das Verfahren nach §§ 38 und 39 fi nden die Vorschriften 
des Verwa l tungsverfahrens- und zuste l lungsgesetzes der EKD An
wendung. 2 Über das Aussche iden und die Entlassung von Kirchen
ältesten entscheidet der Kreiskirchenrat von Amts wegen oder auf 
Antrag des Gemeindek i rchenrates , dem die oder der Kirchenältesle 
angehört. Vor der Entscheidung des Kreiskirchenrates sind die oder 
der be troffene K i rchenälteste und der Gemeindekirchenrat anzuhö
ren . 
(2) 1 Die Entscheidung ist zu begründen, mi t  einer Rechtsbehelfsbe
lehrung zu versehen und der oder dem betroffenen Kirchenältesten
und dem Gemeindekirchenrat zuzustel len .
(3) 1 Gegen d ie  Entscheidung des Kreiskirchenrates können d.ie oder
der betroffene Kirchenäl teste und der Gemeindeki rchenrat i n nerhalb 
e iner Frist von einem Monat nach Zuste l lung der Entsche idung 
schr i ft l ich Beschwerde beim Oberkirchenrat ein legen. 2Die Be
schwerde ist zu begründen. ,Gegen die Entscheidung des Oberkir
chenrates können die oder der betroffene Kircheniilteste und der Ge
meindekirchenrat innerhalb eines Monats nach Zus tellung des mit 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheides Klage vor dem 
Rechtshof erheben . 4Die Entscheidung des Rechtshofes unterl iegt
keiner weiteren Nachprüfung.  5Bis  zu ei ner endgült igen Entschei
dung ruhen die Rechte und Pflichten der oder des betroffenen Kir
chenältesten . 

5. Abschnitt
Verfahren in besonderen Fällen 

§41

Veränderung von Kirchengemeinden 
1 Bei Veränderung von Ki rchengemeinden in  ihren b i sherigen Gren
zen gemäß Art . 7 Kirchenordnung sol l die Mitgl iedschaft im Ge
mei ndekirchenrat für al le Kirchenäl testen fortgesetzt werden . 2 l m  
Zweifel best immt der Oberkirchenrat , we lchem Gemeindekirchen
ral d ie einzelnen Kirchenältesten zukünftig angehören . 

6. Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§42

Elektronisches Wahlverfahren 
( l )  1 Elektron ische Wahlverfahren können vom Oberk irchenrat zu
gelassen werden . 2Die Gelege11J1ei t  zur persön lichen Stimmabgabe
gemäß § 25 muss gewährlei stet bleiben .
(2) Der Oberk i rchenrat wird ermächtigt , Einze lheiten zum elektro
nischen Wahlverfahren in Ausführungsbestimmungen zu regeln .
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§43
Ausführungsbestimmungen 

Der Oberk i rchenrat erlässt die zu d iesem K irchengesetz erforderl i 
chen Ausführungsbestimmungen in Absprache mit der Geschäfts
stelle der Konföderation evange l ischer Kirchen in Niedersachsen . 

§44
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1 . 1 .20 1 7  in Kraft .  

Der Oberki rchenrat 
der Ev .-Luth . Kirche in Oldenburg 

J a n s s e n  
Bischof 

Nr. 31 

. .  Vierzigstes Gesetz 
zur Anderung der Kirchenordnung 
der Ev.-Luth . Kirche in Oldenburg 

Die 48 . Synode der Evange l i sch-Lutherischen Kirche in Oldenburg 
hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel I 
Die K i rchenordnung vom 20 . Februar 1950 (GVBL XIJJ Bd . ,  S .  1 35 ) ,  
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 22 .  November 20 1 4  
(GVBI .  XXVII Bd . ,  S .  1 99) wird wie folgt geändert: 

1 • Art . 19 wird wie folgt geändert : 

„Art . 19 
( 1 ) Mitgl ieder des Gemeindekirchenrates sind: 

1 .  d ie Pfarreri nnen und Pfarrer sowie die Pfarrerinnen und Pfarrer 
auf Probe, d ie mi t  der Verwaltung e iner Pfarrste l le in der Ki rchen
gemeinde beauftragt sind. 

2 .  die K irchenältesten .

(2) Der Gemeindek irchenrat kann beschl ießen , dass die gewählten
Ersatzäl testen ständig oder in  best immten Fäl len an e i ner S itzung
mit beratender Stimme tei lnehmen .

(3) Mitarbeitende und Gäste können mi t  beratender Stimme zu ein
zelnen S itzungen h inzugezogen werden."

2 .  Art . J 33 wird wie folgt geändert :

„Art. 133 
( 1 ) Ein Mitg l ied einer kirch li chen Körperschaft darf bei Verhand
lungen über e inen Gegenstand , an dem es persön l i ch bete i l igt ist , nur 
auf ausdrückl ichen Wunsch der Körperschaft zugegen se in . 

(2) Die theologischen Mitgl ieder von Synoden haben, wenn es sich
um die Bew i l l igung von Ausgaben für Bezüge der Pfarrerinnen und
Pfarrer oder ihrer Hinterbl iebenen handelt , nur beratende S t imme.

(3) Eine persönl iche Betei l igung im S inne des Abs . l l iegt vor, wenn
d ie  zu treffende Entscheidu ng einen besonderen Vortei l  oder Nach
tei l  bringen kann für:

1 .  das Mi tgl ied selbst , 

2 .  eine ihm durch Ehe, Lebenspartnerschaft , Verwandtschaft bis 
zum dri tten oder Verschwägerung bis zum zweiten Grad oder Adop
tion verbundene Person oder 

3. eine durch das Mitglied kraft Gesetz oder Vol lmacht vertretene
Person ."



Artikel II 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

Oldenburg, den 19. November 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev.-[,uth. Kirche in Oldenburg 

Janssen 
Bischof 

Nr.32 

Kirchengesetz über die Abgabe von 
Optionserklärungen gemäß § 27 Absatz 22 

Umsatzsteuergesetz 

Vom 19.11.2016 

Die 48. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg 
hat folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

§l

Ermächtigung zur Abgabe der Erklärung 
nach § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz (UStG) 

(1) Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg gibt für alle
am 31. Dezember 2016 bestehenden und bis zum 31. Dezember 
2020 noch aus diesen zu bildenden kirchlichen Körperschaften des 
öffentlich Rechts die ihrer Aufsicht unterstehen, die Erklärung ge
mäß § 27 Absatz 22 UStG gegenüber der zuständigen Finanzver
waltung des Landes iedersachsen ab, dass diese Körperschaften 
des öffentlichen Rechts Gebrauch von der Optionsmöglichkeit in § 
27 Abs. 22 UStG machen. 
(2) Zuständig für d.ie Erklärung gegenüber der zuständigen Finanz
verwaltung ist der Oberkirchenrat. 

§2
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt zum l.Dezember2016 in Kraft. 

Der Oberkirchen.rat 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

Janssen 
Bischof 
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��setzesvertretende Verordnung zur 
Anderung des Kirchengesetzes der 

Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen über die Rechtsstellung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(Mitarbeitergesetz-MG) vom 11. März 2000 

vom 27. Oktober 2016 

Der Gemeinsame Kirchenausschuss der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Oldenburg hat die nachfolgende gcsetzesvcrtretende Ver
ordnung erlassen: 

§1

Änderung des Mitarbeitergesetzes 
Das Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in Nie
dersachsen über die Rechts tellung der Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen (Mitarbeitergesetz • MG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 11. März 2000 (GVBL 24. Band S. 140), zuletzt geän-. 
dert durch Kirchengesetz vom 9. März 2013 (GVBL 27. Band, S. 
1.44), in Verbindung mit dem Kirchengesecz zu dem Vertrag über die 
Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 22. No
vember 2014 (GVBI. 27. Band, S. 199), wird wie folgt geändert: 

§ 20 Absatz I Salz 2 wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „einem Jahr" werden durch die Wörter „zwei Jahre" 
ersetzt. 

§2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt am 31. Oktober 2016 
in Kraft. 

Oldenburg, den 28. Oktober 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev. Luth. Kirche in Oldenburg 

Janssen 
Bischof 
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b) Konföderation evangelischer Kirchen
in Niedersachsen 

II. Beschlüsse der Synode der Ev.-Luth.
Kirche in Oldenburg 

Nr. 34 

Die 48 . Synode der Ev . Luth . Kirche in  Oldenburg hat während ih 
rer 6 .  Tagung in  der S i tzung am 19 .  November 20 1. 6  folgenden Be
sch luss gefasst: 

Beschluss 

über die Landeskirchensteuer der Evangel isch-lutherischen 
Kirche in Oldenburg im Land Niedersachsen 

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 

I .  

Die Landeskirchensteuer der  K i rchenmitglieder, die ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Lande Niedersachsen_ haben , be
träot für die Jahre 20 1 7  und 20 1 8  9 vom Hundert der Emkornmen
ste�er (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, veran lagte Einkommen
steuer) ,  höchstens jedoch 3 ,5 vom Hundert des zu versteuernden 
Einkommens bzw . des auf das zu versteuernde Einkommen umzu
rechnenden Arbeitslohnes , von dem die Lohnsteuer berechnet wird . 

Be i  der Berechnung der Kirchensteuer s ind die Vorschri ften des 
§ 5 l a  des Einkommensteuergesetzes (EStG) in der jewei ls ge l tenden 
Fassung zu beachten . 

Auch bei der Berechnung der Höchstbegrenzung ist in Fällen , in de
nen Tatbestände nach § 5 l a  Absatz 2 und 2a EStG zu berücksicht i 
gen sind , das zu versteuernde Einkommen maßgebl ich , das sich un
ter Berücksicbtiouno des § 5 1 a  Absatz 2 und 2a EStG ergeben 
würde . Der Kirchen�teuerabzug vom Kapitale1trag ist bei Anwen
duno der Höchstbeorenzung auf d ie übrige Kirchensteuer vom Ein
kon;men nur anzur:chnen , soweit die zugrunde l iegenden Kapi taler
träge i n  die Erm it t lung des zu versteuernden Einkommens einbezo
gen wurden .  

I n  Fällen der Lohnsteuerpauschal ierung beträgt die Kirchensteuer 6 
vom Hundert der pauschalen Lohnsteuer. Weist der Arbei tgeber die 
Nichtzuoehörigkeit einzelner Arbeitnehmer zur Landeskirche nach , 
so ist in;oweit keine Ki rchensteuer zu erheben; für d ie  übrigen Ar
beitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 vom Hundert der_pauschalen 
Lohnsteuer. Gleiches i st anzuwenden bei pauschaler Einkommen
steuer, die als Lohnsteuer gi lt .  Im Übrigen wird auf die Regelungen 
des crleich lautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bun
desländer vom 08.  August 20 1 6  (BStBl . l S .  773) oder  des den zuvor 
benannten Erlass ersetzenden Erlasses h ingewiesen . 

Bei den Steuerpflichtigen , deren Lohnsteuerberechnung von einer 
innerhalb des Landes Niedersachsen gelegenen Betriebsstätte vor
genommen wird , w ird die Lan_desk i rchenste�er v�m den dem Steuer
abzug vom Arbeitslohn un terl iegenden Bezugen 1.m �ohn_abzugsver
fahren von den Arbeitgebern e inbehalten . S teuerpflicht igen , deren 
Lohnsteuerberechnuno von einer außerhalb des Landes Niedersach
sen oeleoenen Betriebsstätte vorgenommen wird , wird die Landes
k i rchensteuer nach dem in  dem betreffenden Bundesland gel tenden 
Kirchensteuersatz ein behalten . 

u.

Die Landeskirche erhebt von den Ki rchenmitg l iedern , deren Ehe
gatte einer steuererhebenden Kirche n icht angehört , ein besonderes 
Kirchoe ld sofern d ie Ehegatten nach dem Einkommensteuergesetz 
zusa�e� veran laot werden. Das besondere Kirchgeld bemisst 
s iclrnach dem gemeinsam zu versteuernden Ei nkommen; es gilt fol
gende Tabel le: 
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S1ufe Bemcssungsgrumllage gemei nsam besonderes K i rchgeld 
zu versteuerndes Einkommen (§ 2 Abs . 5 EStG) 

1 30 . 000 - 37.499 € 96 € 

2 37. 500 - 49. 999 € 1 56 €  

3 50. 000 - 62 . 499 € 276 € 

4 62. 500 - 74 . 999 € 396 € 

5 75 . 000 - 87 .499 € 540 € 

6 87 . 500 - 99. 999 € 696 € 

7 100 . 000 - 1 24 . 999 € 840 € 

8 1 25 . 000 - 149.999 € 1 .200 € 

9 150 . 000 - 1 74. 999 € 1 360 € 

1 0  1 75 .000 - 1 99 . 999 € 1 .860 € 

I I 200 .000 - 249 . 999 € 2 .220 € 

1 2  250 . 000 - 299. 999 € 2.940 € 

1 3  300. 000 und mehr € 3.600 € 

Es ist eine Vergleichsberedmung zwischen der Kirchensteuer vom 
Einkommen und dem Kirchgeld in  glaubensversch iedener Ehe 
durchzuführen , wobei der höhere Betrag festgesetzt wird. Die Vor
schriften des § 2 Abs . 3 Satz I des Kirchensteuerrahmengesetzes 
sind auf das besondere Kirchgeld anzuwenden . 

Bei der Berechnung des besonderen Ki rchgeldes sind d ie  Vorschrif
ten des § 5 1  a EStG in der jewei ls gellenden Fassung zu beachten. 

Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des be�onderen 
Kirchgeldes nicht während des gesamten Veran lagungsze1traumes 
vor, so ist der Jahresbetrag des besonderen Ki rchgeldes mi t  je e inem 
Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzun
gen für d ie Erhebung des besonderen Kirchgeldes bestanden haben , 
festzusetzen . 

Soweit der Eheo-atte des K i rchenmi tgl i eds im selben Veranlagungs
zeitraum einen °Kirchenmitgliedsbeitrag an eine Rel igionsgemein
schaft entrichtet und das Kirchenmitglied d ies durch Vorlage einer 
entsprechenden Bestätigung der Körperschaft nac�gewies�n _hat, 
kann die Landeskirche auf gesonderten Antrag des Kl l'chenm1tgl ieds 
hin das besondere Kirchgeld bis zur Höhe des entrichteten K.irchen
mitoliedsbei traoes erstatten . Der Antrag ist innerhalb des Jahres 
(Au�schlussfri st) an den Oberkirchemat zu richten . Die Frist beg inn t  
mit der Bekanntgabe des Steuerbescheides. 

III . 

Kirchensteuern können ganz oder tei lweise erlassen werden , wenn 
deren Einziehung nach Lage des einzelnen Fal les unbi l l ig wäre . 

Die Landeski rche kann auf Antrag im Einzelfa l l  bei bestehender 
K irchenm i to-l iedschaft bis zu 50 vom Hundert der Kirchensteuer 
maximal 50

°

vom Hundert der Gesamtki rchensteuer - ermäßigen ,  die 
das für d ie Besteuerung des Kirchenmi tgl ieds zuständige Finanzamt 
auf e1111äßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte nach § 34 
EStG oder steuerfreie Beträge im Sinne von § 3 Nr. 40 Buchst .  b 
und c EStG , die dem Grunde nach den Veräußerungsgewinnen des 
§ 34 Abs . 2 Nr. L EStG entsprechen, festgesetzt hat .

Der Antrao- nach Absatz 2 ist innerhalb von fünf Jahren (Aus
schlussfri s0 an den Oberkirchenral zu rich ten . Die Frist beginnt mit 
der formel len Bestandskraft (Unanfechtbarkei t) des betreffenden 
Steuerbescheides . 

Unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entri ch tete Be
träge erstattet oder angerechnet werden .  Der Oberkirchenrat kann 
Erl assrichtl in ien festlegen . 

IV. 

Die Regelungen d ieses Beschlusses zu Ehegatten und Ehen sind 
auch auf Lebenspartner und Lebenspartnerschaften im S i nne des Le
benspartnerschaftsgesetzes anzuwenden . 
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der Ev .-Luth. Kirche in Oldenburg 

J a n s s e n  
Bischof 

Nr. 35 

Bestätigung 
„ der gesetzesvertretcnden Verordnung zur 
Anderuog des Kirchengesetzes der Konföderatfoo 

evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
über die RechtssteJlung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbei ter (Mitarbeitergesetz - MG) 
vom 27. Oktober 2016 

Die 48 . Synode der Evange t i sch-Lutherischen Kirche in  Oldenburg 
hat in ihrer S i tzui:a_g am 1 9 .  November 20 1 6  die gesetzesvertretende 
Verordnung zur Anderung des K i rchengesetzes der Kon föderation 
evangel ischer Kirchen in Niedersachsen über die Rechtsstel lung der 
Mi tarbeiterinnen und Mitarbeiter (Mitarbeitergesetz - MG) vom 27 . 
Oktober 20 1 6  (GVBL. XXV HI .  Band, S . 3 1 )  gemäß Artikel 1 1 7 der 
Kirchenordnung bestätigt . 

Oldenburg , den 6 . Dezember 20 1 6  

Der Oberk i rchenrat 
der Ev .-Luth . K i .rche in O ldenburg 

J a n s s e n  
Bischof 

Nr. 36 

Zustimmung der Synode zur Änderung der 
Satzung des Diakonjschen Werkes der 

Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg e .V. gemäß 
§ 16 SatzDiak nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 DiakG

Die 48 . Synode der Evangelisch-Lutherischen K irche in Oldenburg 
hat in ihrer S itzung am 27. Mai 20 1 6  der Änderung der Satzung des 
Diakonischen Werkes der Ev .-Luth . Kirche in Oldenburg durch Be
schluss der Diakonischen Konferenz vom 26. 1 1 .20 1 5  gemäß § 5 
Abs . 3 DiakG zugestimmt. 

Oldenburg,  den 6 .  Dezember 201 6  

Der Oberk. i rchenrat 
der Ev .-Luth. K i rche in Oldenburg 

J a n s s e n  
B ischof 

GVBI .  XXVm .  Band , 3. S tück 

Satzung des Diakonischen Werkes 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg e.V. 

Präambel 

Die Gemeinde i st dazu berufen , mi l Wort und Tat Christus als den 
Hem1 und Hei land vor al lem Volk zu bezeugen (Artikel 4 Abs . 4 
Kirchenordnung). Diese Aufgabe verpflichtet alle Gl ieder der Kir
che zum Dienst und gewinnt in besonderer Weise Gestalt  im Diako
nat der K i rche; dem gemäß s ind die d i akon isch-missionarischen 
Werke Wesens- und Lebensäuße.rung der Kirche. 

Das Diakonische Werk der Ev.-Lulh. Kirche in  Oldenburg e .  V .  
führt die Aufgaben des Oldenburgischen Landesvereins fü r  lnnere 
Mission e. V .  und des Evangelischen Hilfswerkes nach Maßgabe des 
Kirchengesetzes über d ie Diakonie in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Oldenburg vom 29. November 1 974 (Diakonie-Gesetz) 
fort. 

§ 1
ame, Sitz, Gescbäftsjahr 

( 1 )  Der Verein führt den Namen 

,Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg e. V." 

(2) Er hat seinen Sitz in Oldenburg und ist in das Vereinsregister
eingetragen ,

(3) Der Verein ist dem Ev. Werk für Diakonie und Entwick lung -
Diakonie Deutschland als anerkanntem evangelischen Spitzen
verband der freien Wohlfahrtspflege angesch lossen .

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(5) In der Satzung werden anstelle der Doppelbezeichnung die Per
sonen-/Funkt ionsbezeichnungen in männl icher Form verwen
det . Diese Bezeichnungen sind ge chlechtsneutral zu verstehen
und umfassen jewei ls  die männliche und die weibliche Fonn.

§ 2
Zweck 

( 1) Der Verein sol l zum Dienst christl icher Liebe im Gehorsam des
Glaubens aufrufen und d ie diakonische Arbeit aller Träger und
ihre Zusammenarbe i t  auf der Grundlage des Diakon ie-Gesetzes
fördern .

Zwecke des Vereins sind insbesondere die

l .  Kinder- und Jugendhi l fe ;
2 .  Famil ien- und Altenhi l fe ;
3 ,  Behindertenhilfe;
4 .  Krankenhilfe und Hi lfe für Suchtkranke;
5 .  H i lfe für Wohnungslose , Langzei tarbeits lose , Migranten

sowie für Hatentlassene; 
6 .  Beratung und Unterstü tzung der Kirchengemeinden und

Kirchenkreise bei der Ausrichtung der Diakonie;
7 .  ;ntwicklungsh i lfe ,  insbesondere d ie Unterstützung der 

Okumenischen Diakonie, z. B .  Brot für die Welt; 
8 .  Unterstützung und Förderung ehrenamt l icher Mitarbeit

sowie von Freiwi l l igendiensten .
9 .  Wahrnehmung verbandspol i t ischer Aufgaben . H ierzu 

gehören insbesondere d ie nachfolgenden Aufgaben: 

a) Der Verein fördert die Träger diakonisch-missionarischer
Dienste, Einrichtungen und Werke im Bere ich der Evange
lisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg ungeachtet ihrer
Rechtsform, ruft s ie zu gegenseitiger Unterstützung auf und
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sorgt dafür, dass die Rahmenbedingungen für die Durchführung 
gemeinsamer Aufgaben gewährleistet sind. 

b) Der Verein hj lft den Kirchengemeinden c.ler Evangel isch-Lu
therischen Kirche in Oldenburg bei der Gestaltung der dia
kon ischen Arbeit.

c) Der Vere in  wirkt bei der Planung unc.1 Koordinierung der dia
konischen Arbeit im Bereich der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Oldenburg mit ,  berät die Träger der Diakonischen
Dienste , Einrichtungen und Werke in fachl ichen , rechtl ichen
und wil1schaftlichen Fragen und fördert die Gewinnung von
Mitarbeitern für die Diakonie und die Aus-,  Fort- und Wei
terbildung der Mitarbe i ter in der Diakon ie .

d) Der Verein häl t  Verbindung zu anderen kirchl ichen Einrich
tungen und Werken, die in ihrer Arbeit auch diakonisch-mis
sionarische Aufgäben wahrnehmen .

e) Der Verein vertritt a ls anerkannter Spitzenverband der Fre i
en Woh lfahrlspt1ege die d iakonische Arbeit und ihre Träger
im Bereich der Evangelisch-Lutheri schen Kirche in Olden
burg gegenüber s taatlichen, kommunalen, kirch l ichen und
anderen S tellen sowie gegenüber anderen Verbänden der
Freien Wohl fahrtspflege .

f) Der Verein wirkt mit bei der Vorbereitung und Durchführung
diakonischer Sammlungen im Bereich der Evangel isch
Lutherischen Kirche in  Oldenburg unter Beachtung von Arti
kel 14 des Loccumer Vertrages .

(2) Die Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch
die Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen , mit denen
die Satzungszwecke unmittelbar verwirkl icht werden ,  sowie
durch die Beschaffung und Zuwendung von Mitteln für steuer
begünst igte Körperschaften zur Verwirklichung ihrer steuerbe
günstigten Zwecke, soweit dies gemein.nützigkei tsrechtl icb un
schädlich ist (§  58 Nr. l AO). Der Verein führt seine Aufgaben
in Zusammenarbeit  mit den Kirchengemeinden und den Kir
chenkreisen der Evangel i sch-Lutherischen Ki.rche in Oldenburg
durch .

(3) Der Verein ist zu a llen Handlungen berechtigt , d ie geeignet sind , 
die Verwirklichung der satzungsmäßigen Zwecke zu erreichen . 
Er kann insbesondere weitere Einrichtungen und/oder Körper
schaften gründen, übernehmen oder sich an bere i ts bestehenden 
Einrichtungen und/oder Körperschaften mi t  gleichartiger Ziel
setzung bete i ligen . Außerdem kann er sich mit anderen diakoni
schen Trägem zu e inem Verbund zusammenschl ießen . 

§ 3
Steuerbegünstigung 

( ] )  Der Verein verfolgt ausschl ießlich und unmittelbar steuerbe
günstigte Zwecke im S i nne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbst.los tätig und verfolgt n icht in  erster Linie ei
gen wi rtschaft l iche Zwecke .

(3) M i ttel des Vereins dürfen n u r  für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mi tgl ieder erhalten keine Gewinne und
in ihrer Eigenschaft als Mitg l i eder auch ke ine sonstigen Zuwen
dungen , es sei denn , sie s ind gemeinnützigkeitsrechtlich un
schädl ich .

(4) Es wird niemand durch Ausgaben, die dem Zweck des Vere ins
fremd s ind,  oder durch unverhültni smäß ig hohe Vergütungen
begUnst igt.

(5) Die Mitgl ieder der Organe des Vereins sind ehrenamt lich tätig.
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Die Erstattung angemessener Aus lagen und d ie Gewällrung an
gemessener Vergütungen für die haupt- und nebenamt l ichen
Dienstleistungen der Vorstandsmitglieder und des besonderen
Vertreters gemäß § 30 BGB sowie der Mi tarbeitenden des Ver-

eins aufgrund von Anstellungvert:rägen bleiben hiervon unbe
rührt . 

(6) Im Fa l le seiner AuOösung oder bei Wegfal l  der steuerbegünstig
ten Zwecke fäl l t  das Vermögen des Vereins an d ie Evangel isch
Lutherische Kirche in Oldenburg, die es ausschließl ich und un
mitte lbar für Zwecke zu verwenden hat. die § 2 der Satzung wei
testgehend entsprechen .

§ 4
Mitgliedschaft 

( 1 )  Geborene Mitglieder sind: 

1 .  die Evangel isch-Lutherische Kirche in Oldenburg sowie de
ren Kirchen.kreise und Kirchengemeinden; 

2 .  natürl iche und juristische Personen sowie - ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform - im Bereich der Evangelisch-Lutheri
scben Kirche in Oldenburg tätige Verbände, Vereil1e, Stif
tungen , Anstalten und sonstige Einrichtungen der christl i 
chen Liebestätigkeit ,  d ie  bei  I nkrafttreten der  Satzung in der 
Fassung vom 1 0 .  Mai 1 990 bereits Mitgl ied des Oldenburgi
schen Landesvereins für fnnere Mission e.V . waren . 

(2) Als ordentl iche Mitgl ieder können aufgenommen werden:

l .  die evangelischen Freiki rchen im Bereich der Evangel isch
Lutheri schen Kirche in Oldenburg ,  soweit sie der Arbei tsge
meinschaft christ l icher Kirchen angehören . 

2. Träger von Ei nrichtungen , Werken, Verbänden und sonsti
gen D.iensten der Diakonie, wenn

a) sie diakonische Aufgaben erfüllen
b) die Mitglieder ihres Vorstandes und ihrer sonstiger Orga

ne einer Mitgl iedskirche der Arbeitsgemeinschaft cnrist
I icher Kirchen und in  der überwiegenden Zahl einer
Gl iedkirche der EKD angehören;

c )  zumindest e in  Mitglied des Vorstandes oder der sonstigen 
für d ie Vertretung verantwort l ichen Organe des M i tg l i eds 
oder eines beherrschenden Gesellschafters 
- Pfarrer oder Pfarrerin der Ev .-Luth . Kirche in Olden

burg ist oder
- durch eine Körperschaft ,  d ie ein.er Gl iedki rcbe der EKD

angehört, in den Vorstand oder das Organ des Mitgl ieds
entsandt ist;

d) bei Kapitalgesellschaften die Mehrheit der Anteile von

- Mitgliedern eines l andeskirchlichen Diakonischen
Werkes gehalten werden oder

- Körperschaften des öffentl ichen Rechts gehalten wer
den , die der Aufsicht einer Mitgliedseinrichtung der
EKD unterl iegen,

e) sichergestellt i st, dass das Vermögen des Mitglied im
Falle seiner Aufiösung oder Aufhebung im kirchl ichen
Bereich verbleibt.

Diese Voraussetzungen , die Mi tgl iedschaft im Diakon ischen 
Werk und d ie Mi tgl iedschaftspnichten nach * 5 Abs. 4 s ind in  
der Satzung des Mitgl ieds festzu legen . 

3. evangcl isch-<liakon ische Berufsverbände im Bereich der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg ; 

4. natürl iche Personen ,  die Glieder der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Oldenburg sind .

(3) Andere Personen oder Insti tutionen, die die Arbe i t  des Vereins
fördern oder unterstlitzen wol. len , können Fördermitgl ieder wer
den . Als Gastmitglieder können Träger von Einrichtungen au f
genommen werden ,  die zwar d ie Voraussetzungen für die Mit
gl iedschaft im Verein  n icht vol l ständig erfüllen jedoch im dia
konischen Sinne wirken .
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Förder- und Gastmitgl ieder haben in der Mitg l iederversamm
lung weder S itz noch Stimme. 

(4) Die Aufnahme von Mitgliedern nach Abs . (2) und Abs. (3) in
den Vere in  erfolgt durch Beschluss des Aufsichtsrates aufgrund
eines schri ft l ichen Aufnahmeantrages .

(5) Die Mitgl iedschaft endet durch Tod,  Austritt oder Ausschluss
aus dem Verein oder durch Auflösung der Mi tgl iedseinrichtung.

Die Mi tgl ieder können ihre Mitgl iedschaft unter Einhaltung ei
ner Künd igungsfrist von drei Monaten zum Schluss eines Ka
lenderjahre durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Auf
sichtsrat kündigen. Dies gi l t  n icht für Mitg l ieder gemäß § 4 Abs .
( 1 )  Nr. 1 der Satzung.

(6) Der Aussch luss von Mitgl iedem nach Abs. ( I )  Nr.  2 ,  Abs . (2)
und Abs . (3) kann durch Aufsichtsratsbesch luss mit einer Mehr
heit von drei  V ierte ln  der anwesenden A u fsich tsratsmi tgl ieder
bei Vorl iegen eines wicht igen Grundes erfo lgen . Dies ist insbe
sondere der Fal l , wenn Mitgl ieder die Anforderungen dieser Sat
zung und des Diakonie Gesetzes nicht mehr erfül l en und diese 
Mängel trotz einer Aufforderung n icht innerhalb einer angemes
senen Frist abstel len. Ei n wichtiger Grund liegt auch vor, wenn
ein  Mitgl ied den In teressen des Vereins grob zuwiderhandelt .
Gegen die Entscheidung über den Aussch luss kann das betrof
fene Mitgl ied innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Ausschlussbescheids Widerspruch beim Präsid ium der Diakoni
schen Konferenz einlegen; diese entscheidet abschließend über
den Ausschl uss.

(7) Wer aus dem Vere in  aussche idet,  hat keinen Anspruch auf oder
gegen das Vereinsvermögen .

§ 5
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

( 1 )  Alle Vereinsmitgl.ieder behalten unbeschadet ihrer Zugehörig
keit zum Verein ihre rechll iche Selbständigkeit .  Ordentl iche 
Mitgl ieder gemäß § 4 Abs . 2 Nr. 2 sind verpflichtet , das Kro
nenkreuz. zu führen .  S ie sind verpflichtet , ihre Satzungen e inzu
re ichen und Satzungsänderungen vor Beschlussfassung anzu
zeigen; vor der Besch lussfassung über Satzungsänderungen ,  die 
d ie in  § 4 Abs. 2 Nr. 2 festge legten Voraussetzungen betreffen , 
ist die Zusti mmung des Vereins ei nzuholen . 

(2) Von den ordentl ichen Mitgliedern werden jährl ich Geldbeiträge
erhoben, deren Höhe und Fäl l igke it von der Diakon ischen Kon
ferenz festge legt werden.

(3)  Alle Mitgl ieder gemäß § 4 Abs . (2) Nr. 2 s ind verpflichtet,  bei 
ihrer Wirtschaftsführung die Grundsätze kaufmänn ischer Buch
führung anzuwenden . Die Jahresrechnungen sind regelmäßig 
durch unabhängige Prüfungsinst itutionen der Diakonie oder der 
K i rche oder durch öffentlich bestellte Wirtschafsprüfer zu 
prüfen. 

Der Vereinsvorstand kann beschl ießen, die Prüfung selbst vor
zunehmen oder sie durch Beauftragte vornehmen zu lassen, 
wenn die Mitgl ieder eine ausreichende Prüfung n icht nachwei
sen können . 

(4) Die Mitgl ieder gemäß § 4 Abs. (2) r. 2 sind des wei teren ver
pflichtet , 

1 .  das Arbe itsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD und 
das Kirchengesetz der Konföderation evangeli scher Kirche 
in Niedersachsen zur Rege lung der Arbeitsbedi ngungen in 
Einrich tungen der Diakonie (ARRG-D 20 1 4) i n  i hrer jewei l s  
gü ltigen Fassung anzuwenden ; 

2. Mitarbei tervertretungen nach Maßgabe des für die Evange
lisch-Lutherische Kirche in Oldenburg gel tenden Kirchenge
setzes zu bilden ; 
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3. die Rechtsvorschriften der Evangel isch-Lutherischen Kirche
in Oldenburg sowie die Rahmenbestimmungen des Ev . Wer
kes für Diakonie und Entwicklung - Diakonie Deutschland in
ihrer jeweiligen von der Diakonischen Konferenz übernom
menen Fassung anzuwenden. 

(5) A l l e  M i tgl ieder sol len s ich an der Durchführung der vom Verein
besch lossenen öffentlichen Sammlungen beteiligen . Die Samm
lungserträge sind an den Verein abzuführen und bestimmungs
gemäß zu verwenden.

(6) Der Aufsichtsrat kann auf Antrag ein Mitglied mit Ausnahme
der Verpflichtung zur Anwendung des kirchlichen Arbeitsrechts
von einer Mjtgliedspflichl befreien,  wenn ein zwingender Grund
vorl iegt . Bei Ablehnung kann das Mjtglied innerhalb eines Mo
nats Widerspruch beim Präsidium der Diakonischen Konferenz
ein legen .  Die Diakonische Konferenz entscheidet absch l ießend .

(7) Die Mi tgl ieder s i nd verp fl ichtet ,  sich be i ihrer Unternehmens
führung ,1m Diakonischen Corporate Govemance Kodex auszu
richten .

(8) Aus der Mitgl iedschaft im Diakonischen Werk Oldenburg sol l 
eine Zugehörigkeit zum jeweiligen Fachverband bzw.  zur je
weil igen Arbeitsgemeinschaft folgen .

§ S a
Doppelmitgliedschaft Diakonisches Werk Oldenburg und 

Diakonischer Dienstgeberverband Niedersachsen e .  V.  (DDN) 

( l )  Mitgl ieder, die der Ev .-Luth. Kirche in Oldenburg zugeordnet
sind oder e iner anderen der Konföderat ion evangel i scher K i r
chen in Niedersachsen betei l igten Kirche angehören und Arbeit
nehmer aufgrund privatrechtl icher Arbeitsverträge beschäfti 
gen,  treten mit dem Beitritt zum Diakonischen Werk der Ev .
Luth . Kirche in Oldenburg e. v. zugleich auch als Mitgl ied dem 
Diakonischen Dienstgeberverband Niedersachsen e .  V .  (DDN) 
bei .  S ie sind an dessen Satzung gebunden und unterl iegen der 
Tarifbindung im Sinne des Tarifvertragsgesetzes. 

(2) Abs. l gilt n icht für

a) Mi tg l ieder, die der Ge ltung des Mitarbeitergesetzes der Kon
föderation evangelischer Kirchen in  Niedersachsen (MG)
unterl iegen oder

b) beherrschte Unternehmen im Sinne des § 1 7  AktienG e ines
anderen Rechtsträgers mit S itz der Geschäftsleitung außer
halb des Gebietes der Konföderation evangelischer Kirchen
in  Niedersachsen und die die AVR-DD in  der jeweils gel ten
den Fassung anwenden oder

c) Einrichtungen eines Rechtsträgers, der auch außerhalb des
Gebietes der Konföderation evange l i scher Kirchen in Nie
dersachsen Einrichtungen betre ibt und dort den Sitz seiner
Geschäfsleitung hat und die A VR-DD in  der jewei ls  g li l ti
gen Fassung anwendet oder

d) E inrichtungen, die bis einschließl ich 3 1 .03 .20 1 4  in den Ar
bei tsverträgen der bei ihnen Beschäftigten d ie vollständige
lnbezugnahme der A VR-DD in der jeweils gel tenden Fas
sung vereinbart haben und dieses so fortsetzen.

(3) Die tari fgebundene Mitgl iedschaft im DDN kann durch chrift
liche Erklärung gegenüber dem DDN beendet werden, wenn

a)  die Voraussetzungen des Abs . 2 a)  bis c) gegeben s ind oder 

b) die A VR-DD, das kirch l iche Arbeitsrecht einer nicht betei 
l igten G l iedkirche oder ein anderkanntes Tarifwerk ange
wendet wird und die Zustimmung der Tarifparteien vorliegt.
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§ 6
Rechte u.nd Pflichten der Mitarbeiter 

( 1 )  Al le Mitarbeiter des Vereins sind kirchliche Mitarbe i ter und 
dem Auftrag zur Diakonie verpflichtet. 

(2) Lei tende Mitarbeiter im S inne des Mitarbeitervertretungsgeset
zes der Konföderation der Evangelischen Kirchen in Nieder
sachsen (MVG-K) müssen grundsätzlich einer Gliedkirche der
Evange l ischen K i rche in Deutschland (EKD) oder einer Kirche ,
mit der die EKD in Kirchengemeinschaft verbunden ist, ange
hören . Andere M itarbei ter sol len einer K i rche evangelischen
Bekenntil i sses angehören; jedenfalls müssen sie M i tg l ied e iner
Kirche sein ,  die Mi tg l ied in  der Arbeitsgemeinschaft Christli
cher Kirchen (ACK) ist .  Der Aufsichtsrat kann von den Voraus
setzungen des Satzes 1 und 2 begründete Ausnahmen zulassen.

(3) Auf die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter des Vereins finden
der Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen (TV DN) sowie diesen
ersetzende oder ergänzende Tarifverträge Anwendung.

(4) Das Mitarbeitervertretungsgesetz, das für die Ev .-Luth. Kirche
in Oldenburg g ilt, findet Anwendung .

§ 7
Organe 

( 1 ) Die Organe des Vereins sind: 

(2) 

(3) 

die Mitgl iederversammlung; 
die Diakonische Konferenz; 
der Aufsichtsrat ;  
der Vorstand . 

Mi tgl ieder der Vereinsorgane müssen grundsätzl ich einer Glied
k i rche der EKD oder einer Kirche, mit der d ie EKD in Kirchen
gemeinschaft verbunden ist, angehören. Mi.t dem Austritt aus 
der Gliedkirche der EKD bzw . der Kirche, mit der d ie EKD in 
Kirchengemeinschaft verbunden ist, scheidet ein Organmitgl ied 
zugleich aus allen Vereinsorganen aus . 

Mitg l ieder des Verein sowie Mitglieder von Organen s ind auch 
nach ihrem Ausscheiden aus dem Verein oder aus ihren Ämtern 
zur Verschwiegenheit über alle Angelegenhei ten verpflichtet , 
die ihrem Wesen oder ihrer Bezeichnung nach vertr□ul ich oder 
für den Verein von wirtschaftl icher Bedeutung s ind .  

(4) Die M itgl ieder des Vere i n s  sowie  der Organe haben keinerlei
Anspruch auf die Erträgn isse des Vereinsvermögens . Soweit sie
ehrenamtl ich für den Vere in  tätig si nd ,  werden ihnen Auslagen
ersetzt . Vorstandsmitg l i eder erhal ten eine angemessene Ver
gütung aufgrund besonderer Vereinbarung.

§ 8
Die Mitgliederversammlu.ng 

( 1 ) Die Mitgliederversammlung wählt in die Diakonische Konfe
renz: 
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L .  fünf Vertreter sowie drei Stellvertreter für d ie natürlichen 
Personen nach § 4 Abs . ( 1 )  Nr. 2 und nach Ab . (2) r .  4; 

2 . fiinfzehn Vertreter und zehn Stellvertreter für d ie übrigen in
§ 4 Abs . ( 1 ) Nr. 2 und Abs . (2) Nr. 1 - 3 genannten Mitgl ie
der und

3. drei Vertreter und I Stel lvertreter für die in § 4 Abs. (3 ) ge
nannten Gast- und Fördermitglieder . 

Die jeweiligen Stel lvertreter rücken in der durch das Wahler
gebnis vorgegebenen Reihenfolge nach . 

(2) Die Mitgl iederversammlung beschließt nach Maßgabe des § 1 7
über die Auflösung des Vereins. 

(3) Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung s ind nur die ge
borenen und die ordentl ichen Vereinsmitgli.eder . Soweit sie ju
ristische Personen sind, werden s ie  in der Mitgliederversamm
lung durch ihren gesetzl ichen Vertreter oder im Verhinderungs
fall durch einen Bevol lmächtigten vertreten , der eine vom ge
setz l ichen Vertreter des betreffenden Mitgl ieds ausgestellte
schriftl iche Vollmacht vorzu .legen hat. Werke und Einrichtun
gen , die keine eigene Rechtspersönlichkeit bes itzen, werden
durch i hren Leiter vertreten.

(4) In  der Mitgl iederversammlung haben die Evange l i sch-Lutheri
sche Kirche in Oldenburg und deren Kirchenkreise gemei nsam
so viele St immen wie alle übrigen Mitglieder insgesamt .  Von
die en Stimmen entfäl l l  l/ 1 0  auf d ie Evangel isch-Lutherische
Kirche in Oldenburg,  d ie übrigen auf die Ki:rcbenkreise zu glei
chen Antei len .

(5) Die Mitgliederversammlung ist von dem Vorsitzenden des Auf
icbtsrates , im Verhinderungsfal l  durch seinen S tel lvertreter

einzuberufen, sobald ein ihrer Be chlussfa sung unterliegender
Gegenstand zur Beratung ansteh!.

(6) Zur Mitgl iederversammlung ist mit einer Frist von mindestens
zwei Wochen schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung ein
zuladen . Für die Berechnung der Frist ist der Tag der Ab endung 
der Ein lad u ng maßgebend .

(7) Der Vors i tzende des Aufsichtsrates , bei dessen Verhinderung
sein S tel lvertreter, leitet die Versammlung .

(8) Die Mitgliederversammlung ist  ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitgl ieder beschlussfähig, wenn s ie ordnungsge
mäß einberufen worden ist.

§ 9
Die Diakonische Konferenz 

( 1 )  Die Diakonische Konferenz ist eine Vertreterversammlung. 

Ihr gehöen an : 

1 .  drei Mitglieder, d ie von der Synode der Evangel isch-Luthe
rischen Kirche in O ldenburg gewählt werden ;  

2 . der  Referent für Diakonie des Evangel i sch-Lutherischen
Oberkirchenrates;

3. ein juristisches Mitgl ied des Evangelisch-Lutheri schen
Oberkirchenrates;

4. von den Kreissynoden zu wälllende Gemeindeglieder, wobei
jeder Kirchenkreis vier Gemeindeglieder als Vertreter der
Kirchenkreise und der Kirchengemeinden entsendet;

5 . zwanzig von der Mitgl iederversammlung zu wählende Ver
treter (§ 8 Abs. ( I ) Nr. 1 und 2);

6 .  drei vo11 der Mitgl iederversammlung zu wählende Vertreter 
für d ie Gast- und Fördermitgl ieder (§ 8 Abs . ( 1 ) Nr. 3).  

(2) Die Mitglieder der Diakon ischen Konferenz werden für die
Dauer von sechs Jahren gewäh l t .  Wiederwahl ist  zu lässig .  Er
gänzend zu § 7 Abs .  (2) scheiden Mitglieder der Diako n i sche11 
Konferenz durch Rücktritt oder durch Beendigung der Mitgl ied
schaft gemäß § 4 Abs . (5 ) und (6) aus der Diakon ischen Konfe
renz aus .  Im Fall des Au Scheidens eines Mitgl ieds ist dessen
Platz für den Rest der Amtszeit unverzügl ich neu zu besetzen .
Das ausscheidende Mitgl ied benachrichtigt im Fal l  des
Rücktritts oder des Vereinsaustritts das Präsidium der Diakoni
schen Konferenz über sein Ausscheiden.



(3) Der Vorstand n immt an den Sitzungen der Diakoni schen Kon
ferenz ohne S timmrecht te i l , sowe i t  diese nicht etwas anderes
besch ließt .

(4) Die Diakon ische Konferenz g ibt s ich eine Geschäftsordnung.

(5) Der Präsident der Synode und der B i schof werden zu den S it
zungen der Diakon ischen Konferenz eingeladen . lhnen ist auf
Antrag das Wort zu erteilen .

(6) Die Diakonische Konferenz wähl t  aus ihrer Mitte das Präsidium
nach Maßgabe der Geschäftsordnung. Die Diakonische Konfe
renz wird mindestens einmal jährlich nach Maßgabe der Ge
schäftsordnung mit einer Fri st von zwei Wochen schriftl ich un
ter Mittei lung der Tagesordnung einberufen. Für die Berech
nung der Frist ist der Tag der Absendung der Einladung maßge
bend. S i e  muss e inberufen werden , wenn mindestens ein Drittel
ih rer M i tgl ieder, die Synode oder der Evangel isch-Lutherische
Oberkirchenrat es verlangen .

(7) Die Diakonische Konferenz ist besch lussfähig, wenn mehr als
die Hälfte ihrer Mi tglieder anwesend is t .  lm FaUe der Be
sch lussunfäh igke i t  i st binnen vier Wochen mi t  einer Einla
dungsfrist von zwei Wochen zur erneuten S i tzung e inzuberufen,
die ohne Rücks icht auf die Zah l  der Anwesenden beschlussfähig
ist . Die Diakonische Konferenz fasst ihre Besch l üsse mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen , soweit n ich t  zwi ngend an
dere Mehrheitsverhältn isse vorgeschrieben sind.

(8) Über die Beschlüsse der Diakonischen Konferenz ist eine Nie
derschrift anzufert igen ,  die vom Vorsitzenden und einem Stel l 
vertreter zu un terzeichnen ist . Den Mi tgliedern der Diakoni
schen Konferenz ist eine Abschrift der Niederschri ft zuzusen
den . Die Genehmigung der Niederschrift ist auf der fo lgenden
Si tzung zu beschließen . Das Orig inal ist vom Verein zu ver
wahren .

§ 10
Aufgaben der Diakonischen Konferenz 

Die Diakon ische Konferenz ist zuständig für: 

1 .  d ie Wahl der zu wählenden Mitgl ieder des Aufsichtsrates, 
deren Abberufung sowie d ie Entlastung des Aufsichtsrates ; 

2. die Entgegennahme des jährl ichen Geschäftsberichts des
Vorstandes;

3 .  d ie Feststel lung des geprüften Jahresabschlusses des Vereins 
und Besc�Iussfassung über d ie  Verwendung eines eventuel l 
erzielten Uberschusses ; 

4. die Genehmigung des vom Vorstand für den Verein aufge
stel Jten Wirtschaftsplanes ;

5 .  die Entscheidung über den Widerspruch von M i tgl iedern in  
den durch diese Satzung gerege lten Fäl len ; 

6 .  die Festsetzung von Höhe und Fäl l igkeit der Mi tgl i edsbei
träge; 

7 .  d ie Beschlussfassung über die Grundsätze diakonischer Ar
beit im Bereich der Evangel i sch-Lutherischen Kirche in Ol 
denburg ;  d ies umfasst insbesondere auch d ie Besch lussfas
sung über die Aufnahme oder Einstel lung von ei nzelnen Tä
tigkeitsfeldern oder Geschäftsbereichen des Vereins ein
sch l ießl ich seiner Tochtergesellschaften ;" . 

8 .  die Beschlussfassung über die Übernahme von Rahmenbe
d ingungen des Diakonischen Werkes der Evangeli schen Kir
che ii1 Deutschland gemäß § 5 Abs . (4) Nr. 3 ;  

9 . die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung nach
Maßgabe des § 1 6 .
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§ 11
Der Aufsichtsrat 

( l )  Der Aufs ichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, die in folgender
Reihenfolge bestimmt werden :

1 .  Die Di akonische Konferenz wäh l t  sechs Mitglieder. 

2 . Der Ev .- lutb . Oberkirchenrat benennt aus seinem Kol legium
ein  Mitg l ied ,

3 .  Die Synode beruft zwei Mitgl ieder. 

Bei der Best immung der Aufsichtsratsmitgl ieder soll darauf ge
achtet werden , dass im Aufsichtsrat fachspezifische, theolo
gisch-diakon ische ,  ökonomische und juri stische Kenntnisse ver
treten sind . 

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann als Aufsichtsrat auch be
stellt werden , wer im Zeitpunkt seiner Wahl , Benennung bzw .
Berufung das 65 . Lebensjahr vollendet hat . Die Amtsdauer des
Aufsichtsrates beträgt 6 Jahre ;  er bleibt solange im Amt, bis ein
neuer Aufsichtsrat bestel lt ist.

(3) § 9 Abs. (2) Satz 2 findet en tsprechende Anwendung auf das
Ausscheiden gewähl ter Aufsichtsratsmitglieder mi t  der Abwei 
chung, dass d ie  Auflösung einer Mitgl iedseinrichtung gemäß
§ 4 Abs . (5) Satz I kein Grund für das Ausscheiden gewähl ter
Mi tglieder aus dem Aufsichtsrat ist . Scheidet ein gewähltes Mit
gl ied vor Ende seiner Amtsdauer aus , wählt die Diakon ische
Konferenz an seiner S telle für den Rest der Amtsze it ein neues
Au fsichtsratsmitg l ied h inzu .

Scheidet ein Mitgl ied aus , das vom OKR benannt oder von der 
Synode berufen wurde , w i rd nach Maßgabe von § I J Abs . ( 1 )  
Nr. 2 bzw . 3 ein Nachfolger benannt bzw . berufen . 

(4) Der Aufsichtsrat wäh l t  aus seiner Mi tte für d ie Dauer von sechs
Jahren einen Vorsitzenden und dessen Ste l lvertreter .  Wieder
wahl ist zulässig. Der Vorsi tzende - im Verhinderungsfall sein
Ste l Jvert:reter - leitet die S itzungen .

Der Vorsitzende des Aufs ichtsrates erklärt seinen Rücktritt ge
genüber dem Präs idium der Diakonischen Konferenz.

(5 ) Mi tgl ieder des Aufsichtsrates des Vereins dütfen nicht in einem 
Beschäftigungsverhältnis zum Verein oder zu einer Einrich
tung/Körperschaft stehen , an der der Verein betei l igt ist. Die 
Vorstandsmi tgl ieder nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsra
tes mit beratender Stimme tei l . sofern der Aufsichtsrat d ieses im 
Einzelfal l nicht aussch l ießt . 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrates führen ihr Amt als Ehrenamt.
Der Aufs ich tsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 12
Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates 

1 )  Der Aufs i chtsrat tritt nach Bedaif, jedoch mindestens vierte l 
jährlich zusammen . Er wird vom Vors itzenden - im Verhinde
rungsfal l von seinem Stel l vertreter - un ter Einhal tung einer Frist 
von mindestens acht Tagen schriftl ich unter Angabe von Tages
ordnung und Tagungsort e ingeladen . Für d ie Berechnung der 
Frist ist der Tag der Absendung der Einladung maßgebl ich . Der 
Aufsichtsrat muss unverzüglich einberufen werden ,  wenn min
destens drei se iner Mitgl ieder dies unter Angabe des zu beraten
den Gegenstandes schrift l ich beim Vorsi tzenden beantragen . 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig , wenn mindestens fünf sei
ner Mi tgl ieder anwesend s ind .  Er entscheidet mit einfacher
Stimmenmehrhei t der abgegebenen St immen . Bei St immen
gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(3) Über die Besch lüsse des Aufsichtsrates i st e ine Niederschrift an
zufertigen , die vom Vorsi tzenden und einem weiteren Mitglied
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des Aufsichtsrates zu unterzekhnen ist . Den Mitgl iedern des 
Aufsichtsrates ist eine Abschrift der Niederschrift zuzusenden .  
Über die Genehmigung der Niederschrift ist  auf der folgenden 
S i tzung zu beschl ießen . Da Original ist vom Verein zu ver
wahren . 

§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrates 

( 1 )  Der Auf ichtsrat ilberwacht die Ge chäftsführung des Vorstan
des. Einzelheiten regel t  die Geschäftsordnung für den Auf
sichtsrat . 

(2) Dem Aufsichtsral obl iegen ferner folgende Aufgaben:
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1 .  Berufung Ufld Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie
Abschluss Andenmg uud Kündigung ihrer Dienstverträge .  
Vor Berufung des kaufmännischen Vorstandes ist der Ober
kirchenrat zu informieren und zu hören. Die Berufung des 
theolog.i eben Vorstandes erfolgt im Einvernehmen von 
Aufsichtsrat und Oberkirchenrat . Beim Abschluss dieser 
Verträge vertritt der Vorsitzende des Aufsichtsrates den Ver
ein; 

2 . Berufung und Abberufung eines besonderen Vertreters ge
mäß § 30 BGB für gewisse Geschäfte des Vereins sowie Ab
schluss Änderung und Kündigung seines Dienstvertrages;

3. Entlastu ng des Vorstandes ;

4 .  Genehmigung des vom Vorstand für den Verein aufgestel l 
ten  S tellenp lans sowie des Investit ions und Finanzplans des 
Vereins und Beschlussvorsch lag für d ie D iakonische Konfe
renz über den vom Vorstand für den Verei n aufgestel l ten 
Wirtschaftsplan; 

5. Erlass und Änderung einer Geschäftsordnung für den Vor
stand und den besonderen Vertreter im Einvernehmen mit
dem Oberkirchenrat;

6. Beratung und Besch lussfassung über die für den Vorstand
bzw. den besonderen Vertreter nach der Satzung oder nach
einer Ge chäftsordnung für den Aufsichtsrat bzw. den Vor
stand zuslimmungspfl ichtigen Maßnahmen;

7 . Beschlussfassung über die Befreiung der Vorstandsmi tgl ie
der und des besonderen Vertreters von den Beschränkungen
des § 1 8 1  BGB für Rechtsgeschäfte mit anderen teuerbe
günstigten Körperschaften sowie für ein einzelnes konkretes
Rechtsgeschäft ;

8 . Beschlussfassung über die Aufnahme neuer oder über die
Beendigung bestehender Tätigkeiten des Vereins sowie die
Betei l igung an anderen gemeinnützigen Einrichtungen mit
gleichart iger Zie lsetzung;

9 . Beschlussfassung über die Aufahme und den Ausschluss
von Mi tg l iedern ; 

I Q . Einw i l l igung zum Erwerb , zur Veräußerung oder Belastung 
von Grundeigentum oder gmndstücksgleichen Rechten ; 

1 1 . E inw i l l igu ng zur Aufnahme oder Gewährung von Kredi ten 
ab einer in  der Geschäftsordnung für den Vorstand noch fe !
zu legenden Höhe; 

1 2 . E inwi l l igung zu sonstigen Verpflichtungsgeschäften , die e i 
nen in  der Geschäftsordnung für den Vorstand noch festzu
legenden Betrag übersteigen ; 

1 3 . Entgegennahme des geprüften Jahresabsch lusses des Ver
eins und Beschlussfassung über einen Verwendungsvor
schlag hinsichtl ich eines eventuell erzielten Überschusses an 
die Diakon ische Konferenz; 

1 4 . Wahl eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschafts
prüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer des Vereins; 

1 5 .  Vorbereitung der Mi tg l iederversammlung; 

1 6 . Beratung und Beschlu sfassung über Fragen,  die ihm vom 
Vorstand zur Entsche idung vorge legt werden; 

1 7  . Beschlussfassung über Vorlagen zur Satzungsänderung an 
die Diakonische Konferenz.  

1 8 . Beschlussfassung ilber den Erwerb (einsch ließlich Errich
tung/Gründung) , die Liquidation, die Kündigung oder d.ie 
Veräußerung/Ube.rtragung von Betei l igungen oder Tei len 
davon.  

§ 14
Der Vorstand 

( 1 ) Der Vorstand besteht aus zwei hauptamtlichen Mitgl iedern; dem 
theologischen sowie dem kaufmännischen Vorstandsmitgl ied . 
Das theologische Vorstandsmitgl ied ist zuständig für die kirch
l ich-soziale Ausrichtung der Arbeit und muss ordinierter Pfarrer 
sei n .  Das kaufmännische Vorstandsmitgl ied ist für die kauf
männ ische Führung der Geschäfte zuständ i g .  

Der Vorstand le itet den Verein in  eigener Verantwortung.  Die 
benannte Ressortzuständigkeit lässt die Gesamtverantwortung 
des Vorstands unberührt . Der Vorsland trägt auch die gemeinsa
me Verantwortung für den diakon ischen Auftrag . Die Arbeit des 
Vorstandes regelt eine Gesch ä rtsord n u ng, d ie vom Aufsichtsrat
erl assen wird .  

(2) Die Vorstandsmitg l ieder werden für d ie  Dauer von sechs Jahren
berufen.  Die Amtsdauer verlängert sich um weilere sechs Jahre ,
es  sei denn, der Aufsichtsrat entscheidet jewei l s im fünften Jahr
der Amtsperiode anders .

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sind zur regelmäßigen gegensei
t igen Information und Kon u ltation verpflichtet .
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Vertretung und Geschäftsfiihrung 

( 1 )  Der Vorstand vertritt den Verein gericht l ich und außergericht
l ich im Sinne von § 26 BGB .  Beide Vorstandsmitglieder oder 
ein Vorstandsmitglied und der besondere Vertreter gemäß 30 
BGB vertreten den Verein gemeinsam. 

(2) Jedes Vorstandsmitgl ied und der besondere Vertreter können
durch Aufsichtsratsbesch l uss für Rechtsgeschäfte mit anderen
steuerbegünstigten Körperschaften von den Beschränkungen
des § 1 8 1  BGB befreit werden .  Daneben kann jedes Vorstands
mitglied sowie der besondere Vertreter für ein einzelnes kon
kretes Rechtsgeschäft von den Beschränkungen des § l 8 1  BGB
befrei t werden .

(3) Der Vorstand i s t  verpflichtet , den  Aufsicht rat  regelmäßig über
die Lage des Vereins zu infonnieren.

§ 16
Satzungsänderungen 

( 1 ) Eine Änderung der Satzung kann von mindestens 1 0  Mi tglie
dern der Diakonischen Konferenz, vom Aufsichtsrat oder vom 
Vorstand beantragt werden . Die Rege lung zur Beschlussfähig
kei t  in § 9 Abs . (7) gi l t  h.i nsichtl ich des Besch lusses über die Zu
s t immung zur Satzungsänderung en tsprechend. Jedoch bedarf 
dieser Beschluss abweichend von § 9 Abs . (7) einer Stimmen
mehrheit von drei Vierte ln der anwesenden Mitg l ieder der Dia
konischen Konferenz .  

(2) Satzungsänderungen bedürfen der Zust immung der  Synode
nach Maßgabe des § S Abs. (3) des Diakonie-Gesetzes.



§ 1 7
A11flösung des Vereins 

( 1 )  Nur der Aufsichtsrat kann die Auflösung des Vereins beantra
gen. Abweichend von § 8 Abs . (8) ist die M itg l iederversamm
lung , d ie über die Au flösung des Vereins besch l ießen sol l , be
schlussfähig , wenn drei V ierte l aller st immberecht igten Mitgl ie
der anwesend s ind . Der Besch luss über die Auflösung bedarf der 
Zustimmung von drei Vierte ln  der anwesenden M i tglieder. 

S ind weniger als drei Vierte l  al ler Mitgl ieder erschienen , o i t 
eine S itzung auf einen Zeitpunkt , der längsten 2 1  Tage später 
l iegen darf, m i t  einer Frist von acht Tagen einzuberufen . Ftir die 
Berechnung der Frist ist der Tag der Absendung der Einberu
fung maßgebend . Die Rege lung zur Beschlussfähigkeit gemäß § 
8 Abs . (8) gilt entsprechend . Die Mitgl iederversammlung be
schließt die Vereinsauflösung mit einer Mehrheit von zwei Drit
teln  der abgegebenen Stimmen . 

(2) Der Auflösungsbeschluss der Mi tgliederversamml ung bedarf zu
seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Synode der Evange
lisch-Lutheri chen Kirche in Oldenburg .

§ 18
Wirtschaftsplan Rechnungswesen 

Der Verein bat bei seiner Wirtschaftsführung die Grundsätze kauf
männischer Buchführung anzuwenden . Der Wirtschaftsplan des 
Vereins sowie der geprüfte und festgeste l l te Jahresabsch luss des 
Vereins s i nd der Evangelisch-Lutheri schen Kirche in Oldenburg 
vorzu legen . 

§ 19
Übergangsregelung 

( 1 ) B is zur Besetzung des Aufsichtsrates in  der in § I I  Abs. ( l )  die
ser Satzung vorgesehenen Zusammensetzung bleibt der bisheri
ge Aufsichtsrat im Amt . Scheiden von der Diakon ischen Konfe
re.az gewähl te Mitgl ieder nach § J 1 Abs . ( l )  Nr. 2 a .  F. vor Ab
lauf der Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus ,  rücken dafür Mi t
gl ieder nach § 1 1  Abs . ( 1 ) Nr. 3 d ieser Satzung nach . bis d ie in 
§ 1 1  Abs . ( 1 ) Nr. 3 vorgesehene Zahl der Aufsichts ratsmitg l ie
der erre icht ist . Scheiden danach weitere von der Diakoni schen
Kqnferenz gewäh l te Mitg l ieder aus dem Aufs ichtsrat aus ,  er
folgt Zuwahl gemäß § 1 1  Abs. ( 1 )  Nr. 1 .

(2) § 1 4  Abs. ( ) )  findet erstmals auf die Be.rufung eines neuen theo
logischen Mi tgliedes des Vor tandes nach Inkrafttreten dieser
Satzung Anwendung. B i s  dahin gi l t  das n icht kaufmännische
Mitglied des jetzigen Vorstandes als theologisches Mitglied im
Sinne dieser Satzung .

(3) Mi tgl ieder, die am 26. 1 1 .20 1 5  Mi tglied waren , sind verpflichtet,
dem DON als tarifgebundene Mitgl ieder bis zum 30 .06.20 1 7
beizutreten , wenn sie i m  Fal l e i ner Neubegründung ihrer Mit
gliedschaft gemäß § 5 a zug leich die M i tg l iedschaft im DDN er
werben würden .

§ 20
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Eintragung in das Vereins
register in Kraft .  

Oldenburg , 26 . 1 1 .20 1 5  

Eingetragen am 20 .09.20 1 6 . 
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III . Verfügungen 

IV. Mitteilungen

Nr. 37

Einberuf11ng zur 6. Tag1mg der 48. Synode 

Die 6. Tagung der 48 . Synode der Evangelisch-Lutherischen K irche 
in Oldenburg beginnt am 

Donnerstag, den 17. November 2016 .  

Der Eröffnungsgottesdienst findet um 09:00 Uhr  in der St . -U lrichs
Kirche in Rastede , Denkmalsplatz 2, 26 1 80 Rastede statt. Im An
sch luss beginnen die Verhandlungen der Synode um 1 1 :00 Uhr im 
Ev . B i ldu ngshaus Rastede, Mühlenstr. 1 26 , 26 1 80 Rastede. 

Die Tagung endet voraussichtlich am Samstag den 19. November 
2016 gegen 1 5 :00 Uhr. 

Oldenburg,  den 1 8 . Oktober 20 1 6  

Die Präsidentin der 48 . Synode 
der Ev .-Lu th .  K i rche in Oldenburg 

Blü tchen 

Nr. 38 
Bekanntmachung 

der Nachwahlen in Gremien zur 48. Synode 
der Ev .-Luth. Kirche in Oldenburg 

Die 48 . Synode hat in ihrer 6. Tagung am 1 7 . November 20 1 6  fol
gender Nachwahl zugest immt: 

Syn . Pfaus w i rd al s Mi tgl ied in  den Finanz- und Personalausschuss 
gewähl t .  

Die 48 . Synode hat in  ihrer 6 . Tagung am 1 9 . November 20 1 6  fol
genden Nachwahlen zugestimmt: 

Syn . Pfaus ist als Mitgl ied im Ausschu�s für Jugend und B i ldung 
kirchliche Werke. Einrichtungen und Offentlichkeitsarbeit ausge
schieden .  
Syn.  Möllenberg wird als Mitgl ied i n  den Auss��uss fü r  Jugend und 
Bi ldung, k i rch l iche Werke, Einrichtungen und Offentl ichkei tsarbeit 
gewählt. 

Syn. Bohnslengel ist als Mi tg l ied des V i s i tal ionsteams für die Vi s i 
tat ion von K i rchenkreisen , Einrichtungen und Werken und Arbeits
bereichen zurückgetreten . 
Syn . Wi lhelms wird als Mi tgl ied und Syn . Homann a l s  stel lvertre
tendes Mitgl ied in das Vis itat ionsteam gewählt. 

Oldenburg , den 5. Dezember 20 1 6  

Der Oberkirchenrat 
der Ev .-Luth .  Kirche in Oldenburg 

D r .  T e i c h m a n i s  
Oberk i rchenrätin 
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Nr.39 

Bekanntmachung 
der Änderung in der Zusammensetzung der Arbeits- und 

Dienstrechtlichen Kommission 
vom 20. Juni 2016 

Nachstehend gibt der Oberkirchenrat die Änderung in der Zusam
mensetzung der Arbeits- und Dienstrechtüchen Kommission vom 
20. Juni 2016 (Kirchl. Amtsblatt Hannover Nr. 3/2016, S. 90) be
kannt;

Oldenburg, den 10. November 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev .-Luth. Kirche in Oldenburg 

Dr. Teichrnanis 
Oberkirchenrätin 

Änderung in der Zusammensetzung 
der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission 

Hannover, den 20. Juni 2016 

Die Zusammensetzung der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommis
sion (Mitteilung vom 16. Juni 2011- Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 
139, vom 19. Oktober 2011- Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 226, vom 
3. und 29. Februar 2012, Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 42, vom 7.
November 2012- Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 3IO, vom 5. März
20 13 - Klrchl. Amtsbl. Hannover S. 3, vom l 1. März 2014 - Kirchl.
Amtsbl. Hannover S. 4, vom 30. Juni 2014 - KirchJ. Amtsbl. Han
nover S. 78 und vom 22. März 2016 Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 3)
hat sich wie folgt geändert:

als Vertreter der Dienstherren und Anstellungsträger 

c) aus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg

Frau Annette-Christine Lenk, Oldenburg, 
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Mitglied in der ADK, scheidet mit Ablauf des 31.05.2016 aus.

Frau Dr. Susanne Teichmanis, Oldenhurg, 
wird mit Wirkung zum 01.06.2016 als Mitglied in die ADK ent
sandt.

Konföderation evangelischer Kit-eben 
in Niedersachsen 

- Geschiiftsstelle -

Radtke 

Nr.40 

Bekanntmachung 
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen 
Kommission über die 82. Änderung der DienstVO, 

die 12. �nderung der ARR-Ü�Konfsowie die 
8. Anderung der ARR-Azubi/Prakt

vom 26. Juli 2016 

Nachstehend gibt der Oberkirchenrat den Besc�_luss der Arbeits- und 
Dienstrechtlichen Kommission über die 82. Anderung der Dienst 
VO, die 12. Änderung der ARR-Ü-Konf sowie die 8. Änderung der 
ARR-Azubi/Prak.t vom 26. Juli 2016 (Kirchl. Amtsblatt Hannover 
Nr. 3/2016, S. 90) bekannt. 

Oldenburg, den 10. November 2016 

Der Oberkirchenrat 
der Ev.-Lutb. Kirche in Oldenburg 

Dr. Teichmanis 
Oberkirchenrätin 

Bekanntmachung 
des Beschlusses der Arbeits- und Dienstrechtlichen 

Kommission über die 82. Änderung der 
DienstVO, die 12. Änderung der ARR-Ü-Konf 
sowie die 8. Ändernng der ARR-Azubi/Prakt 

Hannover, den 26. Juli 2016 

Nachstehend geben wir den Beschluss der Arbeits- un�. Dienstrecht
liehen Kommission vom 9. Juni 2016 über die 82. Anderung der 
Dienstvertragsordnl!ng (DienstVO), die 12. Änderung der Arbeits
rechtsregejung zur Uberleitung der __ Mitarbeiterinnen und z.ur Rege
lung des Ubergangsrechts. (ARR-U Konf) sowie die 8. Anderung 
der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende und Praktikantinnen 
(ARR-Azubi/Prak.t) bekannt. 

Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen 

- Geschäftsstelle -

Radtke 

Beschluss der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission 
vom 9. Juni 2016 

A . . . .  ( Eckpunkte ftir S011derregelunge11fiir Mirarbeiteri1111en, die als 
pädagogische Fachkräfte in Tageseinrichrungenfi!!· Kinder ei11-
gesetzt sind; die z.ur U112se1zwig e,forderliche Anderung der 
DienstVO ist von der Arbeits- und Diens1rechtlichen Kommissi
on noch zu beschließen) 

B. 82. Änderung der Dienstvertragsordnung

vom 9. Juni 2016 

Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchengesetzes der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die Rechtsstellung der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) vom 11. 
März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 9. März 2013 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 47), 
hat die Arbeits- und Dienstrechtliche Kommission die Dienstver
tragsordnung vom 16. Mai 1983 in der Fassung der Bekanntma
chung der 61. Änderung vom 10.Juni 2008 JKirchl. Amtsbl. Hanno
ver S. 70), zuletzt geändert durch die 81. Anderung der Dienstver
tragsordnung vom 28. April 2016 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 54), 



wie folgt geändert: 
§ 1 

Änderuog der Dienstvertragsordnung 

1 .  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
a) Die Zeile zu § 1 9a wird geslrichen .
b) Nach der Zeile zu § 2 1  wird folgende Zeile

eingefügt:
,,§ 2 1 a  Eigenbetei l igung an der Al ters- und Hi nterbl iebe
nenversorgung in der Evangel isch-lutheri schen Landes
kirche Hannovers" .

c ) Nach der Ze i l e  zu § 2 1  a wird folgende Zei le eingefügt :
, .§ 2 1  b Eigenbete i ligung an der Al ters- und Hinterb l iebe
nenversorgung in der Evangeli sch- l u therischen Landes
kirche in Braunschweig".

2 . § J 7 Absatz 2 wird unter Beibehaltung der Absatzbezeichnung
aufgehoben .

3 .  § 1 9a wird aufgehoben . 

4. Nach§ 2 1  wird folgender § 2 J a

,,§ 2 1  a 

eingefügt: 

Eigenbeteiligung an der Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung in der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche Hannovers 

( 1 )  Die Mitarbeiterin bete i l igt s ich an dem vom Anstel lungsträger 
zu entrich tenden Pflichtbe i trag zur zusätzl ichen A l ters- und 
Hinterb l iebenenversorgung bei der Zusatzversorgu ngskasse der 
Evangel isch-lutheri schen Lrn1desk irche Hannovers mi t  e inem 
Eigenanteil am Pflichtbei trag in  Höhe von 50 v .  H. des 4 v .  H . 
ihres zusatzversorgungsfiihigen Entgelts übersteigenden Be
trags , höchstens jedoch bis zu e inem Pflichtbeitrag von insge
samt 6 v. H .  ihres zusatzversorgungsfähigen Entge l ts .  

(2) Der Anstellungsträger hat die Beiu·äge zur zusätzl ichen AJters
und Hinterbliebenenversorgung, einschließlich der Betei l igung
der Mitarbeiterin abzuführen. Die Beteiligung der Mitarbeiterin
wird vom Anstel lungsträger vom Arbeitsentgelt  einbehalten.
Die Beteil igung der Mitarbeiterin erfolgt für jeden Kalendermo
nat, für den die Mi tarbe i terin einen Anspruch auf Bezüge (Ent
gel t ,  sonstige Zuwendungen, Krankenbezüge) oder einen An
spruch auf Krankengeldzuschuss - auch wenn d ieser wegen der
Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht
gezahlt wird - hat .

(3 ) Der M i tarbeiterin wird unter Bezugnahme auf § 30e Abs , .  2 Be
t rAVG das Recht,  nach § J b Abs . S Nr. 2 BetrA VG die Versi
cherung nach Aussche iden aus dem Beschäftigungsverhäl tn i s ,
mi t  e igenen Bei trägen fortzusetzen , nicht e ingeräumt.

(4) Der Anspruch der Mitarbei te1in nach § 1 Abs.  2 Nr. 4 zweiter
Halbsatz in Verbindung mit § l a  Abs . 3 BetrAVG zu verlangen,
dass die Voraussetzungen für eine Förderung nach den §§  IOa,
82 Abs . 2 EStG erfül l t  werden ist ausgeschlossen .

(5) Der Anspucb der Mitarbeiter in  nach § 1 Abs . 2 r. 4 zweiter
Halbsatz BetrAVG in Verbindung mit § l a  Abs . 4 BetrAVG auf
Fortführung der Versicherung mit eigenen Beiträgen in  entgelt
losen Zeiten während e ines bestehenden Beschäftigungsverhäl t
nisses ist für die Ptlichtversicherung ausgeschlossen."

Nach § 2 1  a wird folgender § 2 1  b eingefügt: 

,,§ 21  b 
Eigenbetei l igung an der Alters- und 

Hi .nterbliebenenversorgung in der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche in  Braunschweig 

( 1 )  Die zur zusätzlichen Al ters- und Hinterbliebenenversorgung bei 
der Evangelischen Zusatzversorgungskasse (EZVK) festgesetz
ten Beiträge in Höhe eines bestimmten Vomhundertsatzes des 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts der Mitarbe i terinnen 
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führen die Anstellungsträger - einschließl ich des von der Mitar
beiterin zu tragenden Anteils - an die EZVK ab. Die jeweilige 
Höhe und der zuläss ige Höchstbetrag des von der Mitarbeiterin 
zu tragenden Anteils ergeben sich aus der Satzung der EZVK in 
ihrer jeweiligen Fassung. Die Anteile der Mitarbeiterinnen be
halten die Anstel lung träger von deren Entgelten e i n .  

( 2 ) Soweit die EZVK für  d ie  Pfl ichtvers icherung Beiträge im Kapi 
taldeckungsverfahren von höchstens 4 v. H .  des zusatzversor
gungspflicht igen Entgelts erhebt , tragen diese die Anstel l ungs
träger a l le ine . Darüber h inausgehende Beilräge zur Pflichtversi
cherung werden unter der Voraussetzung satzungsrechtl i cher
Zuläss igkeit seitens der EZVK von der Mitarbeiterin und dem
Anste l l ungsträger je zur Hälfte get ragen . Die Pfl icht der Betei
l igung der Mitarbei terin an dem Bei trag entfällt jedoch , sofern
d ieser 6 v .  H .  des zusatzversorgungspflichligen Entgelts über
steigt .  In Anwendung von Absatz I behalten die Finanzierungs
antei le der Mitarbeiterinnen die Anstellungsträger von deren
Entgelten ein .  und leisten sie an die EZVK nach Maßgabe ihrer 
Satzung.

(3) Die Betei l igung der Mitarbei terin nach Absatz 2 erfolgt für je
den Kalendennonat, für den die Mitarbeiterin Ansprüche auf 
Bezüge (Arbeitsentgelt, Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung
während Krankheit) oder einen Anspruch auf Krankenge ldzu
schuss - auch wenn d ieser wegen der Höhe der Barleistungen
des Sozialversicherungsträgers n icht gezahlt wird - hat .

(4) Der Mitarbeiterin wird unter Bezugnahme auf § 30e Abs. 2 Be
trA VG das Recht,  bei e iner Beteiligung nach Absatz 2 gemäß §
1 Abs . 2 Nr. 4 zweiter Ha lb  atz BetrAVG in Verbi ndung mit § 
1 b Abs . 5 Nr. 2 BetrA VO die Vers icherung nach Ausscheiden
aus dem Beschäftigungsverhäl tn is mit eigenen Bei trägen fortzu
setzen , nicht eingeräumt .  Der Anspruch der Mi tarbei terin ge
mäß § 1 Abs. 2 Nr . 4 zwe i ter Halbsatz BetrA VG in  Verbindung
m it § l a  Abs. 4 BerrAVG auf Fortführung der Versicherung mit
e igenen Beiträgen in  en tgelt losen Zei ten während eines beste
henden BeschäftigungsverhäJ tnisses ist für die Ptlichtversiche
rung ausgeschlossen.

(5) Die Mi tarbeiterin kann hin ichtl ich einer Beteiligung nach Ab
satz 2 gemäß § 1 Abs . 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz BetrA VG in Ver
bindung mit § J a  Abs . 3 BetrA VG verlangen, dass die Voraus
setzungen für eine Förderung nach den §§ I Oa ,  82- .Abs. 2 ES1G
erfüllt werden,  sofern die Satzung der EZVK diese Möglichkeit
vors ieht. A11derenfal l s  ist  dieser Anspruch ausgesch lossen .

6 .  Die Anlage I wird wie  folgt geändert: 
a) In Ziffer 1 .8 werden die Worte ,,- für den Bereich der

Evangelisch- lu theri schen Landeski rche Hannovers mit
Ausnahme der ab 1 .  März 20 1 6  gel tenden Entge l ttabel len
und Entgel tsätze der Anlagen B bis F -' gestrichen ,

b) In Ziffer 2,5 werden die Worte , ,.- für den Bereich der
Evangel isch- lutheri schen Landeskirehe Hannovers mit
Ausnahme der ab 1 .  März 20 1 6  geltenden Entgelttabel len
der Anlagen I bis 3 -" gestrichen.

Es treten in  Kraft: 

§ 2
Inkrafttreten 

1 .  § 1 Nummer 1 Buchstabe a , Nummer 2,  3 und 6 mit Wirkung
vom 1. März 20 1 5 ,  

2 . § 1 Nummer I Buchstabe b und Nummer 4 am 1 .  Januar 20 1 7 , 
3 .  § 1 Nummer l Buchslabe c und Nummer 5 - vorbehaltl ich der

Änderung des Mitarbeitergesetzes der Ev .- J uth . Landeskirche in  
Braunschweig zur  Schaffung der Zuständigkeit der ADK in  Be
zug auf die Eigenbetei l igung an der  Zusatzversorgung - am 
1 .  Januar 20 1 7 .  

4 1  
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C. 12. Ände.rung der Arbeitsrechtsregelung zur Überlei tung
der Mitarbeite.� und Mitarbeiterinnen .�d zur Regelung des

Ubergangsrecbts (ARR-U-Konf) 

Vom 9. Juni 20 1 6  

Aufgrund des § 1 5a in Verbindm1g mit § 26 des K i rchengesetzes 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die 
Rechtsstel lung der Mitarbe i ter und Mitarbeiterinnen (Mitarbeiterge
setz • MG) vom I J .  März 2000 (Kirchl. Amtsbl . Hannover S. 92) , 
zu letzt geändert durch Kirchengesetz vom 9. ärz 20 1 3  (Kirchl . 
Arntsbl . Hannover S .  47) ,  hat die Arbeits und Dienstrechtl iche 
Kommission die Arbeitsrechtsregelung zur Überleilllng der Mi tar
beiter und Mi tarbeiterinnen im Bereich der Konföderation ev. Kir
c_hen in Niedersachsen und der betei ligten Kirchen au fgrund der 6 1 .  
Anderung der Dienstvertragsordnung vom 1 0 .  Juni 2008 und zur Re
gelung des Übergangsrechts vom 1 0 .  Juni 2008 - ARR-Ü-Konf
(Kirchl.  Amtsb l .  Hannover S .  70) , zuletzt geändert durch die 1 1 . Än
derung der Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitarbeiter 
und Mi tarbe iterinnen und zur Regelung des Übergangsrechts vom 
28 . Apri l 20 1 6  (K.irchl . Amtshi . Hannover S. 54), wie folgt geändert: 

§ 1
Änderung der ARR-Ü-Konf 

1 .  In  der Anmerkung z u  § 9 Absatz 4 Satz 2 wird der Satz 2 
gestrichen . 

2 . In  der Anmerkung Nummer 2 zu § 1 1  Absatz 2 wird der Satz 2
gestrichen .

3 .  ln der Anmerkung zu § 1 5  Absatz 9 Satz l wird der Satz 3 
gestri chen . 

4 . § 1 7  wird wie  folgt geändert:
a) In Absatz I wird der Satz 3 gestrichen .
b) In Abs,1tz 2 wird der Satz 2 gestrichen .
c) In Absatz 3 wird der Satz 6 gestrichen .

5 .  In  der ,Anmerkung z u  § l 8 wird der Satz 2 gestri chen . 

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Änderung der ARR-Ü-Konf tritt mit Wirkung vom 
1 .  März 20 1 5  in Kraft .  

D.  8 .  Änderung der Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende
und Praktikantinnen (ARR-Azubi/Prakt) 

Vom 9. Juni 20 1 6  

Aufgrund des § ! Sa i n  Verbindung mit § 26 des Kirchengesetzes 
der Konföderat ion evangelischer Kirchen in Niedersachsen über d.ie 
Rechtsstel lung der Mitarbeiter und Mitarbei terinnen (Mitarbeitcrge
setz - MG) vom 1 1 . März 2000 (Kirchl .  Amtshi . Hannover S. 92) ,  
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 9 .  März 20 l 3 (Kirchl . 
Amtsbl . Hannover S .  47) ,  hat die Arbeits- und Dienstrecbtliche 
Kommission die Arbe itsrechtsregelung für Auszubi ldende und 
Praktikantinnen vom 10. Juni 2008 - ARR-Azubi/Prakt - (Kirchl . 
Amtsbl. Hannover S . 70), zuletzt geändert durch die 7. Änderung der 
Arbe.itsrcchtsrege lung für Auszubildende und Praktikantinnen vom 
25. Februar 20 1 6  (Kirchl . Amtsbl . Hanover S .  53), wie folgt geän
dert: 

§ 1 
Änderung der ARR-Azubi/Prakt 

1 .  § 4 Nummer 1 erhält folgende Fassung: 
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,,1 . A nstelle des § 1 7  TVA-L B B iG w i rd bestimmt:  
a) Die zusätzl iche Alters- und Hinterb l iebenenversorgung

der Auszubi ldenden richtet sich nach dem Recht der be
tei l igten K i rchen .

b) Auf d ie Dienstverhäl tni sse der Auszubi ldenden im
Bereich der Evangel i sch-lutheri schen Landeskirche
Hannovers findet § 2 l a  Dienstvertragsordnung entspre
chende Anwendung .

c) Auf die Dienstverhältnis e der Auszubildenden im Be
reich der Evangel isch-lutherischen Landeski rche in
Braunschweig findet § 2 1  b Dienstvertragsordnung ent
sprechende Anwendung.' 

2 . § 6 Nummer 1 erhält folgende Fassung:
,,1 .  Anstel le des § 1 7  TV A L Ptlege wird bestimmt:
a) Die zusätzliche Alters- und Hin terbl iebenenversorgung

der Auszubildenden richtet sich nach dem Recht der be
tei l igten Kirchen .

b) Auf die Dienstverhältnisse der Auszubildenden im Be
reich der Evange l isch- lutherischen Landesk i rche Hanno
vers findet § 21 a Dien tvertragsordnung entsprechende
Anwendung.

c) Auf die Dienstverhältnisse der Auszubildenden im Be
reich der Evangel isch-lu therischen Landeskirche in
Braunschweig findet § 21 b Dienstvertragsordnung ent
sprechende Anwendung."

3 .  ln der Anlage 1 Nummer 6 werden die Worte ,.- für den Bereich 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers mit Aus
nahme der ab l .  März 20 1 6  gel tenden Ausbildungsentgelte ge
mäß § 2 Nummer 2 Buchstabe a des Änderungstarifvertrages 
Nr. 6 -" gestrichen. 

4. Jn der Anlage 2 Nummer 6 werden die Worte ,,- für den Bereich
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers mit Aus
nahme der ab 1 .  März 20 I 6 gel tenden Ausbildungsentgelte ge
mäß § 2 Nummer 2 Buchstabe a des Änderungstarifvertrages
Nr. 6 -" gestrichen .

Es treten i n  Kraft :  

§ 2
Inkrafttreten 

1 .  § 1 Nummer 3 und 4 mit Wirkung vom 1 .  März 20 1 5 ,  
2 .  § 1 Nummer I Buchstabe a und b und Nummer 2 Buchstabe a 

und b am 1 .  Januar 20 1 7 , 
3 . § 1 Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 2 Buchstabe c - vorbe

halt l ich der Änderung des Mitarbeitergesetzes der Ev .-Iuth .
Landeskirche in Braunschweig zur Schaffung der Zuständ igkeit
der ADK in Bezug auf die Eigenbetei l igung an der Zusatzver
sorgung - am 1 . Januar 20 1 7 .

Neustadt,  den 1 4. Juni 20 1 6  

Die Arbeits- und Dienstrechtlicbe Kommission 

Hagen 

Vorsitzender 
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